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Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regitrungs-Blatt.
Nummer 31. Den 27. July 1821.

XXIl.

Karl August,

von Gektes Gnaden Großherzog zu Sachsen-Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter

Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Ncustadt und Tautenburg

c. .

Ueberzengt von bem großen Nuhen der Zünfte und Innungen, von dem wohlthétigen.
Einsluß, welchen diese alten vaterländischen Einrichtungen, wenn daraus alle Nichtige und

jeder die frevere Entwickelung menschlicher Kräfte bloß hemmende, oder sonst der guren bür-
gerlichen Ordnung leicht gesährliche Mißbrauch entfernt wird, sowohl auf die in solche

Schranken gewiesenen Handwerke und Kunste selbst, ald auf die Haltung und Veredlung
des ganzen Bürgerwesensumsogewisser forthin behaupten werden, je inniger sich damit
eine höchst wirksame Aufsicht für Sitte, Zucht, Ehrbarkeit und strense Geseßlichkeit ver-
binden läßt, haben Wir eine Durchsicht, Prusung und Erneuerung aller in dem Großyer=
zogthume schon besteyenden Zunft und Innungs-Artikel angeordner, und um diese Arbest

zu erleichtern, auch derselken und, wo co nöthig ist, der Wiederherstellung früher ausge-

hobener Zünfte eine seste Grundlage zu geben, ein allg#emeine Zunftgeseh, für
nothwendig erkannt. In dessen Gemaßheit und mit Beyrath und Zummmmung der zum
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Landtage vasemmelt gewesenen Abgeordneten Unserer getreuen Unterthanen, verordnen
Wir, wiesolge ·

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

 ur.

Alle in dem Umsfange des Großherzogthumes Sachsen-Weimar-Elsenach dermalen be-

stehende Znfte der Künstler und Handwerker werden hiermit im Allgemeinen ausdrucklich
bestdtiget, und eben so werden diejenigen, welche vorhin in den jetzt zu dem Eisenachischen

Kreise geschlagenen Landestheilen bestanden, dort aber unter der vorigen Regierung ausge-
hoben wurden, wieder hergestellt.

. 2.

Die gegenm arlis allgemeine Iunstordung erstreckt sich mit gesehlicher Gültigkeit auf
alle Zünfte der Künstler und Handwerker in dem Grosherzogthume, sic mögen nun jebt
bloß bestätiget, oder jezt wieder hergestellt, oder küyftig neu errichtet werden. -

3.

Alle besondere Zunftordnungen, Jriite, Zunstbriefe und sonstige Privilegien, nicht

minder alle und jede allgemeine, einenoder mehrere Gegenstände de5 Zunftwesens betres-
fende, gesetzliche Verordnungen sind künftig nur in so fern noch gültig, alo sie neben den
Bestimmungen der gegenwärtigen allgemeinen Zunstordnung bestehen können, und werden
in allen Punkten, wo sie diesen zuwider laufen, hiermit ausdrücklich für aufgehoben erklärt.

d. 4.

Die Zünfte beslehen unter dem Schuhe des Staates, als ehrenvolle Gesellschaften, für
ihre — dem Staate wie seinen einzelnen Gliedern — hcchst wichtigen Zwecke:

„Gröhere Sicherheic der Nahrung, höchst mögliche Vervollkommnung und Auêbil-
„dung der Kenntnisse unter den Gewerbetreibenden, Vervollkommnung der Gewerbe

„selbst.“
Der Name: „Meister“ bey allen Zunften, wo er herkemmlsch, ist ein vom Staate aner-

kannter Ehren-Titel, der keinem, welcher das Meisterrecht auf Zunftgesebliche Bele er langthat, verweigert werden darf, so lange er dielco Meisterrecht auszuübenbefugt ist

K. 5.

Alle obere und niedere Behörden, denen die Aussicht über das Zunftwesen, dessen gei-
tung und Ausbildung anvertraut ist, sind ganz besonders verpslichtet, darauf zu sehen,

daß die wichtigen Zwecke desselben in jeder Hinsicht erfüllt werden und daß die Zunfte, so“



6810

weit sie gesehlich bestehen, durch strenge Sittlichkeit, Bürgertreue, Redlichkeit und mög-
lichste Ausbildung der Gewerbskenntniß in allen iyren Gliedern, ihre ehrenvolle Stelluny
behaupten.

In solchem Sinne werden diese Behörden unter andern die Errichtung von Hand-

werköschulen, besonders in größern Städten, deren Zönfte eine solche Anstalt, wünschen
und befördern wollen, sich vorzüglich angelegen seyn lassen.

 —it1“

Als obere Staatsbehörde in allen Zunft= und Handwerkssachen, wohin insbesondere
die Handhabung der Zunftordnungen, dit Förderung und Ausbildung der Handwerke und
Gewerbe gehören, besteht die Landes-Direction.

Unter derselben in erster Instanz ist, als Zunftobrigkeit in allen die Handhabung der
Zunftordnungen und Forderung der Zunftzwecke betreffenden Dingen, diejsenige Behörde
zuständig, zu deren Geschäftobereiche an dem Orte, wo die Zunft ihren Si#

dac Zunftwesen dermalen gehörk, oder künftig gehören wird. 6

Zur Abkürzung des Geschäfteganges sind alle Gesuche, welche in Zunftangelegenhei.
ten an die VLandeo-Direction gelangen sollen, oder müssen, voraucgesetzt, daß sie keine Be-

schwerde über die Zunftobrigkeit erster Instanz enthalten, dieser zu übergeben, welche sie
mit ihrem psflichtmäßigen Berichte versehen, ohne Zeitverlust, an die andes-Direcion ein-

zusenden hat.

d. 7.

Aus den, an den Staatézweck selbst vielseitig geknüpften und von demselben abhän-
henden, Zwecken der Zunfte folgt die Nothwendigkeit des Grundsazes: der obersten
Staategewalt bleibt jede Abänderung der Zunftordnungen und des Zunftwesens, (welche
jedoch, was die Bestimmungen der gegenwärtigen allgemeinen Zunftordnung anlangt, nur
unter Zustimmung des Landtages geschehen darf) der Zeit, den Umständen und den Erfor-

dernissen gemäß, vorbehalten und es ist weder ein Mitglied der Zunft, noch eine ganze

Zunft berechtiget, deshalb eine Entschädigung zu fordern.

 i

Dagegen kann den Zünsten, nach Grund und Zweck ihres Daseyno im Staate, auf
keine Weise das Recht zukommen, eigenmachtig von den bestehenden, allgemelnen oder be-

sonderen, Zunftgesetzen abzuweichen und keine dahin abzweckende, oder über die Bestimmung
der gegenwärtigen allgemeinen, oder der vorhandenen besonderen Zunftordnungen hinaus-

gehende Satzung oderDandwerksgewohnheit, gründete sie sich auch auf das alteste Herkom-
men, hat, ohne ausdrückliche Landeöfürstliche Bestätigung, eine verbindende Kraft, weder
gegen einen Zunftgenossen, noch gegen einen Dritten; so wie auch

Verträge, Vergleiche und Uebereinkünfte mehrerer Zünste unter einander, oder der



 —

WMitglieder einer und berselben Zunft unker sich, wegen gemeinsamer Zunftgegenstände oder
Einrichtungen, ohne vorgängige Bestätigung der oberaufsehenden Staatabehörde, ungöltig
und wirkungslos find.

8. 10.

Die Vereinigung mehrerer Handwerke, welche einen und denselben Stoff, als: Wolle,
keder, Holz u. f. w. auf ähnliche Weise verarbeiten, soll, in so fern daraus für die Voll-

kommenheit der einzelnen Handwerke kein wesentlicher Nachtheil zu fürchten ist, möglichst
befördert werden, um die zu angstliche, oft zu unangenehmen Zusammentressen und Ir-

rungen Veranlassung gebende, Abgrenzung verwandter Gewerbe zu vermeiden.
Die näheren Bestimmungen über diesen Gegenstand, so wie die Ausführung desselben,

bleiben zur Durchsicht und Erneuerung ber besonderen Artikel und Ordnungen einzelner

Zünfte ausgeseht, wober auch über die Zunftbezirke einer jeden und über andere eigenthäm-

liche Verhältnisse die nöchigen und angemessenen Bestimmungen erfolgen werden.
Bey der Revision und neuen Fassung der Artikel und Ordnungen einzelner Zünfte,

hat die Zunft selbst eine berathende Stimme.

FI.

Nach erfolgter Abgrenzung der einzelnen Zunftbezirke, muß jeder in dem Bezirke seß-
hafte Meister zur Zunst des Vezirkes halten, und, war er bio dayin Genosse einer andern

Zunft, in jene übertreten, ohne daß ihm jedoch dieserhalb einige Handwerkoabgaben oder
sonstige Leistungen angesonnen werden dürfen.

iudert sich aber die Zahl der Meister einer Zunft unter drey: so ist dieselbe

für aufgelößt zu achten, und die noch übrigen zwey, oder der noch übrige eine Meister

sind verpslichtet, zu der Zunft desselben Handwerkes eines der angrenzenden Bezirke zu tre-

ten, welche dieselben ebenfalls kostenfrey aufzunehmen hat.

8. 12.

Den Bezirken fur einzelne Zunfte kann, nach Maßgabe der großern ober kleinern Zahl
der Meister an einem Orte, oder in einem gewissen Umkreise, der Dertlichkeit und sonstiger

Verhaltnisse und Umstande, mehr oder weniger Ausdehnung gegeben werden, und sind da-
bey Amts= oder Gerichtsgrenzen nicht zu brachten; doch sollen, soviel als möglich, alle in

sämmelichen Ortschaften eines Amtes oder Gerichtösprengels seßhafte Meister von einem
und demselben Handwerke, nur einem Bezirke zugetheilt werden. Auch wird es da, wo

bereits fest bestimmte Zunfebezirke bestehen und eine Abänderung von den Zünften selbst

nicht gewünscht wird, bey den bisyerigen ezirken belassen, in so fern nur die weiter unten

solgende Bestimmung deö 4. 24, damit vereinbar ist.

F. 13.

Die Bestimmung gewisser Zunftbezirke hat lediglich die Erleichterung der Mittheilung
zwischen den Genossen derselben Zunft, so wie inobesondere die Ersparung von Zeit und

Kosten bey Zusammenkünften, und ganz vorzüglich die bessere Russicht der Zunftvorsteher
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auf alles, was ihres Amtes ic, zum Zweck, ohne die Meister eines solchen Bezirkes mit
ihrer Gewerbschätigkeit an denselben zu binden.

6 ist vielmehr nicht allein jedem Staatöbürger und Einwohner nachgelassen, die
Waare oder Arbeit, welche er bedarf, bey einem beliebigen inländischen Meister, in wel-

chem Kreise, oder an welchem Orte des Landes dertelbe auch sehhaft sepn mag, zu bestellen

und zu erholen, sondern es steht diesem auch frey, dieselbe dem Eigenthümer oder Besteller
selbst zuzubringen, nicht weniger diejenigen Urbeiten, welche, shrer Natur und iprem Zwecke
nach, an dem Orte ihrer Bestimmung gefertiget, orer dort erst zusammengesetzt, aufgerich-

tet, und in Verbindung mit anderen Gegensiänden gebracht werdrn müssen, wohin insde-
sondere alle Bauarbeiten, namentlich der Zimmerleute, Maurer, Tüncher und Schreiner

gehören, an Ort und Stelle zu fertigen und einzurichten; und zwar dieses alles ohne einige
Abgabe an die Innung des Bezirkes, wohin die Arbeit komme oder gefertiget wird, an

Schaugeld, Sparrgeld oder unter welchem Namen es sonst sey, indem auch die bisher

noch bey bingelnen Zünften gewohnlich gewesenen dergleichen Abgaben, ausdrücklich hiermit
ausgehaben we

ce m hierbey von selbst, daß jeder Unterschied tusshe Stadt= und Land-
in- da, wo er bioher noch bestanden hat, völlig aufgehoben ist.

Auswürtigen, nicht in dem — seßhaften Handwerkern ist ausnahmsweise
nur in den dac Gebiet des Staates, dem sie angehören, berührenden diesseitigen Grenz-
orten und auch da nur in so fern, " bieser benachbarte Staat das Reciprocum beobachtet,

zu arbeiten gestattet.

. 17.

Keinem Junftmeister ist sedoch ein offener Laden oder eine Niederlage zum einzelnen
Verkauf der von ihm versertigten Arbekten, außer seinem Wohnorte gestattet, und nur die
Jahrmärkte aller inländischen Orte, wo vergleichem gehalten werden, darf er damit unge-

bindert beziehen.

15.

Ausögehend davon, daß die Handwerke und Gewerbe vorzüglich den Städten angehs-
ren, und dort wegen der gegenseitigen leichtern Mirtheilung, des Zusammenslufses der Be-

steler und Abnehmer, der hrößern Mannichsaltigkeit vorkommender Arbeiten vorzüglschere
Ausbildung erhalten konnen, wird nur Meistern von nachbenannten Handwerken:

Grob= und Husschmiden,

Wagnern,
Maurern,
Tünchern,
Jiegeldeckern,
Böttchern,
Schustern,
Schneidern,
Linewebern,
Zimmerleuten,



Metzgern,
Schreinern,
Sattlern,
Glasern,
Bäckern,

deren Nähe auch dem platten Lande nicht wohl entbehrlich ist, die Niederlassung in den
Döôrsern gestattet.

Ausnahmen hiervon zu bewilligen, bleibt, nach Maßgabe besonderer örtlicher Verhält=
nisse und Bedürfnisse, inobesondere der nothwendig crachteten Erwerbszweige einzelner Orte
und Districte, der Landes-Direction vorbehalten. Auch sollen andere Handwerker in den-

jenigen Orten, wo sie bisher waren und es die Gemeinden unter Anführung genügender

Gründe ausdrücklich verlangen, ferner geduldet werden.

. 16.

Da die Niederlassung der im vorigen 5. genannten Handwerker auf den Der-
sern nur die Befriedigung des nothwendigsten örtlichen Bedürfnisses zum Zwecke hat, und

über dieseS nicht auögedehnt werden soll: so ist, aucgenommen die Zimmerleute, Maurer,
Tüncher, Zügeldecker und Grobschmide, als welche ihr Gewerbe ohne Gesellen nicht wohl
betreiben können, den Meistern der übrigen Handwerke, welchen die Niederlassung in den

Dörfern gestattet bleibt, Gesellen zu halten nicht erlaubt, und nur da, wo die Artikel el-

ner Innung das Halten der Gesellen auf dem kande bioher auodrücklich erlaubten, soll

solchec in der Regel auch ferner gestattet seyn.

é. 17.

Um obigen Grundsaß, daß die Zahl der Landmeister solcher Zönfte, welchen nach 5.
15. die Niederlassung in den Dörfern gestattet ist, nicht über das nothwendigste ortliche
Bedürfniß ausgedehnt werden soll, desto sicherer aufrecht zu erhalten, soll in keinem Falle
ein solcher kandmeister, wenn er auch sonst alle zur Erlangung des Meisterrechtes erforder-

lichen Eigenschaften besitzt, ohne ausdrückliche Genehmigung der Landes-Direction auf= und
angenommen werden, und es ist diese Erlaubniß eben so erforderlich, wenn ein Meister-

rechts= Bewerber gleich anfänglich die Absicht hat, sich auf dem Lande zu setzen, als wenn
ein bereits in einer Stadt seßpafter Meister sich auf dem Lande niederlassen will.

18.

Unzünftige Arbeiter in einem zünftigen Handwerke, oder in einer zünftigen Kunst (so-

genannte unzünftige Meister) sollen ferner weder in den Städten, noch auf dem Lande ge-
duldet werden. —

Ausgenommen sind:
a) solche Orte oder Bezirke, in welchen für dasselbe, obwohl anderer Orten im Lande

zünftige, Handwerk eine Zunftverfassung biöher nicht bestand, auf so lange, bis ein
solcher Ort, oder ein solcher Bezirk, entweder zu einem andern Zunftbezirke gezogen.
oder daselbst eine eihene Zunft desselben Handewerkes errichtet wird; V
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b) solche Handwerke oder Kunste, in welchen neben der bestehenden Zunftversassung, in
den besonderen Zunftordnungen, oder durch sonstige Geseesverordnungen, unzünstigen
Personen überhaupt oder in gewisser Maße zu arbeiten bereits nachgelassen ist, oder
künftig noch nachgelassen werden wird.

Namentlich ist, wie solches schon bisher in den alten Landen, nach der Be-
kanntmachung vom gosten Januar 181 I., gestattet war, die Fertigung von bein-
wand, so wie der ftreye Verkouf der selbst gefertigten Leinwand jedem Einwoh-
ner im ganzen Umfange des Großherzogthumes erlaubt.

„D) Die dermalen hin und wieder sich etwa schon sindenden unzünstigen Arbeiter, als wel-

che in ihrem Gewerbe, in so fern sie dazu biöoher befugt waren, so lange sie solches
betreiben, ungestert geiassen werden sollen.

Würde auch
d) an Orten und in Bezirken, für welche eine Zunft besteht, sich ein solcher Mangel

an zünstigen Meistern desselben Handwerkes hervorthun, daß das nothwendige Bedürf-
niß der Einwohner des Ortes oder Bezirkes ohne großes Unstatten nicht befriediget
werden könnte: so ist der Landes-Direction nachgelassen, unter gewissen, in den ein-

zelnen Fällen, nach Masgabe der Umstände, festzusetzenden Bedingungen und Be-
schränkungen, unzünftigen Personen zu Betreibung ihres Handwerkes, oder ihrer Kunst
besondere Concessionen zu ertheilen.
Ees# bleibt jedoch in den unter a. und d. genannten Fällen jeder unzünftige Arbeiter

mit seiner Arbeit auf die Grenzen seines Wohnortes resp. des Bezirkes, worin sein Hand-
werk oder seine Kunst nicht zünftig, oder für welchen er besonders concessionirt ist, beschränkt.
Auch versteht sich von selbst, daß in Füällen der unter c. bezeichneten Art, dergleichen un-

zünftige Arbeiter, sowohl was die Art ihres Gewerbes, als was den Bezirk, in welchem

sie zuzulassen, anlangt, nicht mehr zusteht, als was bereits hergebracht ist.

.0.
In wie fern zünftige Kaufleute zum Handel auch mit solchen Artikeln befnat sind,

welche inländische, zünftige Handwerker, oder Künstler verfertigen: darüber werden die
Zunftbriefe der erstern und sonstige gesetzliche Bestimmungen die Norm geben

Unzünftiger Kausleute und Krämer Befugnisse, im Allgemeinen sowohl, als in Bezie-
hung auf solche Artikel, welche von inländischen zünftigen Arbeitern verfertiget werden, sind
nach den solchen Handelölenten ertheilten besonderen Concessionen zu beurtheilen, deren Er-

theilung, nach Umständen und Bedürfnissen, dem Ermessen der Landes-Direction vorbehal-
ten bleibt.

. 20.

Bon dem Zunstzwange im Allgemeinen sind ausgenommen:
a) Großhandler,
b) Spediteurs,

in so fern sie keinen Handel im Einzelnen betreiben,

) Fabrikanten und Manufskluristen, so weit sie durch die ihnen ertheilten Privilegien
auödrücklich berechtiget sind,
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d) die gandes-, Straf= und Besserungßanstalten, in Anfehung der von den in selbi-
gen aufbewahrten Personen zu fertigenden Arbeiten.

6 ilt jevoch sowohl zu Groß= und Speditions-Handlungen, als zu Anlegung
von Fabriken und Manufakturen die Erlaubniß bey der Landeß-Direckion zu suchen,

welche dieselbe, nach Umständen und unter nöthigen und angemessenen Bestimmungen
und Einschränkungen, zu ertheilen hat. Endlich

Gc) der Handel auf den freyen Jahrmärktenundzwaraufdieganze Dauer der Jahr-
marktöfrepheil.

8. 21.

Auch erstreckt sich das Verbietungsrecht der Zunfte, in so welt es nach den einzelnen
Zunftordnungen Statt hat, oder künftig Statt haben wird, nur auf Arbeiten, die von den
Meistern und ihren Gesellen und Lehrlingen selbst gefertiget werden, keinecweges auf bloße
ihnen zu führen nachgelassene Hawels-Artikel, beögleichen sind diejenigen Urbeiten, welche
jemand für sich und die mit ihm in einer Hauêhaltung lebenden Personen selbst verfertiget,
oder durch seine Dienstboten verfertigen läßt, von dem Zunstzwange ausgenommen.

22.

Die Geschlossenheit aller und jeder Zünfte in Ansehung der Meisterzahl kann auch an

den Orten und bey den Zünsten, wo sie bisher, nach den Zunft-Artikeln, noch bestanden hat

und nicht schon durch frühere gesebliche Bestimmungen gelößt ist, nach Ermessen des ban-
deofürsten, völlig aufgehoben werden, wenn die Ortsgemeinde und die Orts-

obrigkeit vereint darauf antragen.

2

Ist den Zunst-Artikeln einer solchen bisher geschlossenen Zunft der landesfürstliche
Vorbehalt: „daran nach Befinden, nach Zeit und Gelegenheit“ —oder wie

die Worte gleichen Sinnes sonst lauten mögen — „zu mehren, zu mindern“ u. sw.

beygefügt: so haben die gegenwärtigen Glieder der Zunft, wegen erfolgter Aufhebung der
Geschlossenheit, keine Ansprüche auf Entsch#digung, und es sollen nur in solchen Fällen und

an solchen Orten, wo bisöher die Ausubung de Handwerkes, neben der Erlangung des

Meisterrechtes, noch den Besitz einer von Alters her bestehenden, oder auch später als solche
ertheilten Real-Gerechtigkeit z. B. bey einigen Bäckerzünften, Mebgerzünften u. s. w. einer
Backgerechtigkeit, einer Schlachtgerechtigkeit (Fleischbank) u. s. w. erforderte, die Besier
solcher bisherigen Gerechtigkeiten ferner den Vorzug genießen, daß, wenn sie sich sonst nur

zum Meisterrechte geschickt machen, sie dazu jeder Zeit gelassen werden mülsen, und nach
dessen Erlangung ihr Gewerbe betreiben dürfen, ohne daß ihnen die Ertheilung des Meister-
rechtes, wegen vorhandener übergroßen Zahl der Meister, oder aus irgend eimem andern
Grunde, verweigert werden kann; wogegen diejenigen, welchen, ohne daß sie Besiher von
dergleichen Real-Gerechtigkeiten sind, dac Mersterrecht ertheilt wird, ihr Gewerie, alc eine
bloß persönliche Gerechtsame, gleich wie bey jeder andern Zunft, nur so lange, ale sie selost
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oder ihre Witwen das Meisterrecht auszuöben befugt sind, betreiben, und einige Berechti-
gung dazu weder auf ihre Kinder, noch auf einen Dritten übertragen können.

Enthalten hingegen die Artikel einer geschtossenen Zunft jenen Vorbehalt ausdräcklich
nicht: so muß, ben Aufpebung der Geschlossenheit, den jehigen Gliedern derselben und den
Inabern der mit dem Reisterrechte zusammenyängenden Real-Rechten der vorgedachten Art

eine Entschädigungs-Summe aucgemittelt und von der ganzen Ortégemeinde geleistet werden.

##. 24.

Es steht als Grundsaß fest, daß alle Zünste, auch solche, bep welchen nach den

K. 15. enthaltenen Bestimmungen, Niederlassungen in den Dörfern (Landmeister) zugelassen
werden, iyren Sit (die Zunftlade) in einer Stadt haben müssen.

Einz'g und allein in solchen Fällen, wo die allzu grosie Cutsernung einer Stadt oder

die Oertlichkeit und besondere Gewerbsverhältnisse-eine Ausnahme erheischen, bleibt der Lan-
des Direction überlassen, den Siß der Zunft auf einem Dorfe zu gestatten.

4. 25.

Um geschickten Meistern Gelegenheit zu geben, das Publikum mit ihren Arbeiten be-

kannt zu machen und zugleich den Kunstfleiß aufzumuntern und Nacheiferung zu erwecken,
soll nicht nur in der Residenz-Stadt Weimar jährlich einmal von einem bestimmten Tage an,
8. bis ##. Tage. lang eine öffentliche Ausstellung Start finden, zu welcher alle und jede in-

ländische Handwerker und Könstler ihre gelungensten Arbeiten, besonders solche, welche
durch Neuheit der Erfludung, des Stoffs, oder der Bearbeitung sich auszeichnen, einliefern

können; sondern es soll auch eine gewisse Summe jährlich aus der Landekasse zur Dispo-
sition der Landes-Direction gestellt werden, welche für die besten Arbeiten in einem oder

dem andern Gewerbe, nach Umständen in einem oder mehreren Preisen, vertheilt werden wird.

Die Namen derer, welche die Preise oder, state einer Geld-Prämie, Ehrenauszeich-
nungen erhalten haben, werden mit Bemerkung der Arbeit, wofür sie solche eryielten, durch
das Regierungs= Blatt bekannt gemacht.

g. 20.

In Ansehung der Vertheilung der in Zunft= und Handwerkssachen erkannten Geld-
strasen, oder weggenommenen und für verfauen erklárten Sachen unter verschiedene Kassen

und Behörden, namentlich die Zunftkasse, die Junftobrigkeie, die Armenkasse u. s. w., be-

wendet es, auch wenn für einzelne Fälle in der gegenwartigen allgemeinen Zunftordnung
eine im Betrage von der biöherigen abweichende Strafe angedroht, dabey aber nicht aus-

dräcklich bestimmt ist, wohin die Strase fließen soll, vor der Hand und bis ein Anderes
im Agemeinen, oder bey einzelnen Zünften festgeseht worden, lediglich bey dem, was in
den besonderen Artikeln jeder Zunft, oder sonst gesetzlich dieseryalb verordnet ist. «
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3Zweyter Absch nuit t.

Von den Lehrlingen.

I. Von deren Annahme und dem Lehrvert#age.

5. 27.

Weder Geburt, noch Stand, noch Religion soll könftig die Aufnahme zum Lehrlinge
bindern.

Nur solche Religions-Verwandte sind ausgeschlossen, welche nach Landeögesehben das
Bürgerrecht nicht erlangen können.

4 28.

r Annahme eines behrlings ist jeder Zunftmeister zu jeder Zeit berechtiget, ohneuntesschlo, ob er schon einen oder mehrere Lehrlinge hat, und ohne Einschränkung auf

gewisse Zahl, soviel er nur dergleichen zar Fertigung und Förderung der Arbeit nöthig
hat und zu uUnterrichten vermögend ist. Damites jedoch an nöthigem Unterrichte und Auf-

sicht nicht fehle, soll, wenn ein Meister entweder zu gleicher Zeit mehrere oder während er

schon einen oder mehrere Lehrbursche hat, noch einen oder mehrere Lehrlinge ausnet
will, von den Zunftvorstehern und nsthigen Falles von der Zunftobrigkeit ermessen und be-
stimmt werden, wieviel er neben einander wohl zu unterrichten im Stande sey, und über

diese Bestimmung hinaus dem Meister Lehrlinge anzunehmen nicht erlaubt seyn.

8. 29.

Jeder Knabe, der bey einem Meister in die Lehre treten will, muß wenigstens vier-

jehn Jahre alt seyn, wenn nicht, nach Beschaffenheit der Kunst ee des Handwerkes, er-
sorderlich ist, daß die Lehre noch in jungern Jahren angetretenw

Er muß ferner die zu dem erwählten Handwerke, der rewähiten- Kunst, erforderlichen

geistigen und körperlichen Kräfee besitzen; ein Zeugniß über das von ihm abgelegte religiöse
Glaubensbekenntniß, so wie ein Zeugniß über sein Alter vorlegen, lesen und schreiben, auch
wenigstens etwas rechnen können.

5b. 30.

Er muß mit Vorwissen der Junstvorleeder bey dem Meister oder behrherrn, welcherihnin die behre zu nehmen gesonnen ist, acht Wochen zur Probe arbeiten, während welcher
Probezeit es sowohl den Aeltern oder rien Vormunde des Knaben freysteht, hn wieder ab-

gehen zu lassen, alê auch der Meister oder Lehrherr die Befugniß hat, ihn wegzuschicten.
In bepden Fällen muß lepterem auf die Zeit, wo der Knab= an seiner Kost gewesen iß,

ein billiges Kostgeld vergütet werden.



g. 31.

Erkennt der künstige Lehrmeister oder Lehrherr den Knaben für tächtig: so begiebt sich
ersterer mit demselben und, fans ein solcher vorhanden, mit demjenigen, der ihn auf die
Lehre thut, zum Zunftvorsteher, welcher die F. 20. erwähnten Jeugnisse in Empfang nimmt,
und wenn sich dabey nichtoé zu erinnern sindet, den Lehrling zur Folgsamreie gegen seinen

eister, zur Treue, zum Fleiß, zur Ordnung und zu einem stttlichen Lebenswandel ver-

mahnt, ihn mit seinem vollstindigen Namen und Geburtsorte in das behrlingsbuch, unter

kurzlicher Bemerkung der von den Vertragschließenden Personen mit zu unterzeichnenden

Lehrbedingnisse, einzeichnet und bey der nächsten Versammlung der Zunft dieser vorstellt,
wo jene Vermahnung wiederholt werden konn, und die erwähnten Zeugnisse in die Zunft-

lade niedergelegt werden.
Was für dieses alles der Lehrling bey dem Einschreiben an den Zunftvorsteher, zur

Zunftlasse, oder sonst zu zahlen hat, wird in den besonderen Artikeln jeder Zunft bestimmt
werden, und von selbst versteht es sich, daß bey allen diesen Handlungen jede Abentheuer-

lichkeit und alles, was auf Herabwürdigung des Lehrlings hinauöläuft, durchaus vermieden
werden muß.

+. 32.

Da cs billig ist, daß in allen Fällen, wo nach beendigker Probezeit der Lehrmeister

den Lehr#ling für tüchtig anerkennt, auch der Lehrvertrag wirklich abgeschlossen und der Lehr-
ling eingeschrieben wird, diesem die Probezeit auf die Lehrzeit mit angerechnet werde: so nimmt
lehztere nicht mit dem Tage, wo da Einschreiben erfolgt, sondern mie dem Tage, wo der

Lehrling auf die Probe trikt und dieses dem Zunftvorsteher gemeldet wird, ihren Anfang.

d. 33.

Den Aeltern und Vormündern ist es, wie sich dieß schon von selbst versteht, überlas-
sen, den Meister zu wählen, dem sie den Knaben zur Bildung anvertrauen wollen, und

diesem darf wider seinen und seiner Aeltern und Vormünder Willen, derjenige Meister, wel-

cher gerade einen Lehrburschen bedarf, nicht aufgedrungen werden.
Kann uber ein Knabe keinen Lehrmeister sinden, welchem seine Aeltern oder Vormün=

der jenes besendere Zutrauen schenken: so müssen auf deren Verlangen, die Zunft und
sämmtliche Neisier für dessen möglich beste Unterbringung sorgen, und sollte derselbe, we-

Jen mangeluden Bedarsnisser eimes Lehrburschen bey sämmtlichen Meistern, wirklich nicht
sofort untergedracht werden können: so haben die Zunftvorsteher zu versügen, daß der erste
Meister, wrlcher eines Lehrlingeé bedarf, den bereité gemeldeten und noch nicht unterge-
brachten Knaben annehme.

 ii

Ohne gelsehmäßige Urseche darf keiner, welcher zum Lernen sich meldet, zurückgewie.
sen werden, bey einer, von der Obrigkeit, nach Ermessen der Umstände, entweder gegen die
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Zunft, oder einzelne Glieder derselben zu verhängenden. Geldbuße von: 10 Thalern bis zo

Thalern oder angemessener Gefangniß rase.Die Geldbuße fällt zur einem ural der Obrigkeit zu, zur andern Hälfte sließe sic in

die dunsttalt.
versteht sch hiermit von selbst, daß in den Lande5theilen, wo zeither zur Annah-

me Woriengs in gewissen Fällen Dispensation erforderlich gewesen, der Lehrling künf-

tI ohne Dispensation anzunehmen ist. Namentlich und inébesondere istauch, durch die
Bestimmung dieses é&amp;., aufgehoben die Vorschrift des Chursäch). Randats vom öten

November 1766. und das Gencrale vom Zusten März (767., wonach ein junger Mensch aus
dem Bauernstande nicht eher in die Lehre aufgenommen werden durfte, bis er durch em

obriakeirliches Zeugniß nachgewiesen hatte, daß er von seinem 14ten bebensjahrean,vier
Jahre lang im Inlande bey der Landwirthschaft. und darunter zwey Jahre bey seiner Ge-

richtöherrschaft gedient habe.

K. 35.

Geseimáßige Ursachen der- Jurückwellung sind einzig und allein ·
1) Unsähigkeit des Knaben, im Mangel einer der genannten Eigenschaften;
2) mangelude Bedurfniß eines Lehrburschen wegen schnder Arbeit, oder wegen hinrei-

chender Hulfe durch Familien-Glieder;
3) Armuth des Knaben bey solchen Handwerken oder Künsten, woben nach ihrer Natur

dem Leorburschen Sachen von beträchtlichem Werthe, oder bares Geld anvertraut wer-

den müssen, weshalb Sicherheit begehrt werden kann; oder wenn hinreichender Ver-

bacht, oder Beweise der Untreue, groben Leichtsinns, oder großer Nachlässigkeit vor-
handen. ind..

Von der Behandlung- und Bildung der behrlinge.

g. 36.

Während der Lehrjahre muß der Lehrling wirklich in des behrherrn oder. Meisters

Hause, Kost und Arbeit seyn, und nur- bey solchen Handwerkern oder Kunstlern, welche
ihre Arbeiten nicht in ihrer Werkslätte- und in ihrem Hause verfertigen können, namentlich
Naurern, Zimmerleuten, Tünchern, Ziegeldeckern, ist es nachgelassen, daß der Lehrling an-
derwärts wohne uno sich selbst beköstige, oder von einem Dritten beksstigen lasse.

Das bloße Einkaufen solcher Personen, in bie Zunst, welche nicht selbst alo kehrlinge
gearbeitet haben, wird nicht gestattet; es wäre denn, daß, wegen ganz besouderer Umstände,
in vorkommenden Fällen dieserhalb -enosspemtih Doenacie erfolgte..

5. 37.

Der Lehrmeister oder Lehrherr ist verbunden, bey dem Lehrlinge Vateröstelle zu ver.
#treten, er hat denselben mit Güte und Sorgsalt zu behandeln, darauf zu sehen, dag er

sich gegen jedermann. höflich betrage, ssch einec rechtlichen. und sittlichen Lebenswandelo und
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in allen Stucken der Ordnung belleütse und den offentlichen Gottesverehrungen, wo mog·
lich, mit dem Lehrmeister, beywo

Dieser ist serner auf das i verpslichtet, den Lehrling in seinem Handwerke oder

seiner Kunst grünolich zu unterrichten und zu üben, demselben Geligenheit zu schaffen, sich
im Schreiben und Rechnen weiter auszubilden, ihn zum Besuche der sffentlichen Zeichen-
schulen und der Lehrstunden in der Mathematik, wenn in dem Orte dergleichen vorhanden

sind und gegeben werden, so wie der Sonntags= und etwa vorhamenen besonderen Hand-
werköschulen anzuhalten, am wenigsten aber denselben von dem, allen durch andere fremd-

*o abzuhalten.fzcsteht dem Lehrmeister frey, den Lehrling,in müssigen Stunden, zu anständigen,
bines An und seinen Kráften angemessenen, häuslichen Arbeiten zu brauchen und ihn

auch hieran zu gewöhnen, jedoch müssen wenigstens zwen Deittheie der täglichen Arbeits-
zeit, jeden Falles dem Handwerke, oder der Kunst gewidmet blette

Hinsichtlich der Kost versteyt es sich von selbst, daß, so fern sie uberhaupt vom
Meister zu gewähren ist, dem Lehrlinge das Erforderliche. gereicht und er darin den anderen

Hauögenossen gleich gehalten werden muß.

8. 38.

Folgt der behrling den Anweisungen seines Meisters nicht: so sind diesem, wenn Ver-
mahnungen allein nichto fruchten wollen, mähige Zücheigungen erlaubt, eo dürfen sich aber
dergleichen alle übrigen Hauogenossen, außer dem Meister selbst, durchanc nicht anmaßen.
Fruchten auch dergleichen mäßige Züchtigungen nicht, und fährt der behrling in Unfolgsam-
keit, Unsleiß, Unsittlichkeit oder sonstigem, den Zweck des Lehrvertrages vereitelndem Be-

nehmen fort: so hat der Lehrmeister solches der Zunftobrigkeit anzuzeigen, welche, nach

kürzlicher Untersuchung, Arrest und nöthigen Fallcs, geschärften Arrest eintreten läßt.

 39..

Die Dauer der Lehrzelt wird in den besonderen Zunft Artikeln jedes Handwerkes und

icder Kunst bestimmt und darf nicht abgekürgt werden, wobey auch zwischen Meisterssöh-
nen und anderen Lehrungen kein Unterschied Statt sindet: dagegen ist eine Uebereinkunft. zwi-
schen den Aeltern oder Vormündern des vehrlings und dem Leyrmeister über eine Verlän=
gerung der artikel. mößigen Leyrzeit, slatt den Lehrgeldes oder ruen Theiles defselben, nachge-

lassen, jedoch micht über ein Dritttheil der gewöhnlichen Dauer. Einer solchen vertrags-

weise bestimmten Verlanzzerung der hrtel, mäßigen Lehrzeit, kann von dem Lehrmeister wie-
der entfagt, und der Lehrling, wennersonst den geseylichen Erfordernissen. Genüge leistet,
schon nach Abtauf der artikel-maßigen. EMn losgesprochen werden.“

8. 40.

Ueber die Summe des behrgeldes haben die Aeltern oder Normunder des Lehrlings

sich mit dem Mreister zu vereinigen, und nur da, wo in den besonderen Zunft= Artikeln der
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Betrag des Lehrgeldes festgesetzt ist, darf ein Mehreres von dem Meister nicht gefordert

werden, obgleich den Aeltern oder Vormundern de Lehrlings freysteht, aus freyem Willen
und aus besonderen Ursachen, mehr zu verwilli

nnten jedoch diese mit dem Meister uonbt * bLehrgeld nicht einig werden: so wird
dasselbe von den Zunftvorsiehern ermäßiget, und nöthigen Falles die Feststellung desselben

der Zunftobrigkeit überlassen.

 l

5 Kindern unvermögender Aeltern, insonderbeit bey solchen Inländern, welche durch
die unteln wohlthätiger Menschenfreunde in die Lehre gebracht werden, soll das Leyr-

geld, nach Befinden, mit oder ohne Verlängerung der Lehrjahre, so weit solche überhaupt
nachgelassen ist, leidlicher bestimm werden. Bey entstehender gütlichen Vereinigung zwischen
dem behrmeister und den Aeltern oder Vormündern des Leyrlings hierüber, tritt ebenfalls

die Ermäßigung der Zunftvorsteher und, nöthigen Fallec, die Feststellung durch die Zunft-

obrigkeit ein.

h. 42.

Was die aus den Landes-Waisenanskalten zu Weimar und Eisenach entlassenen Kna-

ben anlangt, welche zur Erlernung eines Handwerkes oder einer Kunst bust bezeigen und

dazu fähig befunden werden: so sind, wenn sich keine Meister finden sollten, welche sie
frepwillig in die Lehre nehmen (was jedoch bey dem schon bioher erprobten Gemeingeiste
und Wohlth tigkeitssinne so vieler Zunstgenossen gewiß selten vorkommen wird) die Zunfte
des gewählten Handwerkes, oder der gewählten Kunst, verpflichtet, jeden solchen Knaben bey

einem Meister ihres Mittelé nicht allein unterzubringen, sondern ihn auch unentgeldlich

aufdingen und lossprechen, auch — Lehrgeld, bloß gegen eine verhältnißmäßige Verlän=
gerung der behrzeit, so weit sie nach F. 39. überhaupt erlaubt ist, und fünf Thaler auc
der Kasse der Waisenanstalt für das gewohnliche Bette, lehren zu lassen.

Diese Verbindlichkeit haben zunächst die gewählte Zunft des Bezirkes, in welchem des
Knaben Aeltern zuleht ihren Wohnsitz gehabt haben, und sodann, falls bey dieser kein ge-

eigneter Reister sichst.sinden sollte, auch die Zünfte der übrigen Bezirke derjenigen Land's=

bbeile, für welche die Waisenanstalt, woraus der Knabe entlassen worden ist, besteht, der
Reihr nach.

+. .

Wollen Soldaten, welche im Felde Hedient haben, v deren Kinder, ein Handwerk
erlernen: so sind die Zünfte verpflichtet, in allen Fällen, wodie Halfte der gewöhnlichen

Aufdinge= und Lossprechungskosten Aus einer ossentlichen ahe für dieselben bezahlt wird,
sich mit dieser Hälfte begnugen zulassen.

In Ansehung des Lehrgeldes bewendet es jedoch bey den §. 40. ausgesprochenen Be-

dingungen.



5. 44

Würde ein Lehrling während der gebrieit. gon einer Krankheit befallen, die, nach Be-scheinigung des Nriteé, langwierig ist: so istder Meister weder die Verpflegungs- 00 die
Kurkesten, aus eigenen Mitteln zu bestreiten ihhn wenn er solches in dem behrvertrage

nicht auêdräcklich brtechen hat, sondern es müssen diese Kosten aus dem eigenen Vermo-gen deo Lehrlingso den Verwandten orstelten, in so fern diese gesetzlich dazu ver-
pflichtet sind, oder ween beito aus der Armenkasse, oder anderen geeigneten öffentlichen

Kanen bestritten werden.
uf die Dauer der kehrzeit hat eine Krankheit des Lehrlings in so fern Einfluß, ale

es, wenn eine solche Krantheit während der Lehrzeit längerals drey Monate geraut
hai, auf die Beurtheilung des Lehrmeisters und der Zunftvorsteher ankommen soll, ob die

versäumte Zeit nachgeholt werden müsse.

 . 45.

Entlaust ein Lehrling seinem Meister ohne wirklichen ihn deöhalb rechtfertigenden
Nothfall: so soll er zur Stuft für jeden Tag, den er ausgeblieben ist, eine Woche über
die bestimmte Zeit in der Lehre stehen, und bleibt übrigens, wenn Vosheit zum Grunde
lag, noch obrigkeitliche Vestrasum vorbehalten.

Entläuft er zum zweyten Male, oder bleibt er über vier Wochen weg: so soll
nach Besinden, mit dem Verluste des Lehrgeldes eines halben oder ganzen Jahres hesteeft

werden, oder ein halbes Jahr länger in der Lehre bleiben, und überdieß die versaumte
Zeit noch besonders nachholen.

Entläuft er zum dritten Male, oder bleibt er selbst in früheren Entweichungösällen,

ungeachtet der Lehrmeister, was diesem obliegt, gleich nach der Entweichung bey den Ael-
tern, oder Vormüöndern des Lehrlings, oder wenn deren Aufenthalt ungewiß, oder unbe-

kannt ist, bey der Zunftobrigkeit Anzeige davon gemacht hat, über ein halbes Jahr weg:

so ist der Lehrvertrog für aufgehoben zu achten, und das ganze Lehrgeld fällt ohne Weite-

res, es mag schon bezahlt sepn, oder nicht, dem Lehrmeister anheim.
Derselbe Fall tritt auch ein, wenn ein Lehrling nach fruchtlosen Ermahnungen und

Züchtigungen von Seiten des Lehrmeisterk, und bereite erfolgter Bestrafung durch die

Zunitobrigegz wegen ofortarsetzter —Nis Unsleiß, Unsterlichkeit, grober Beleidi-gungdesMiisters, sonstigen den JZweck des Lehrvertrages vereitelnden Benchmens,
durch !57 ontosschlof- für unfayig FSortsetzung der Lehre erklärt und dieser Be-

schluß von der Zunftobrigkeit bestatiget
Einen entlaufenen, oder für unshige ailär#en behrling darf kein Messter, ohne Vor-

wissen des voriten Lehrmeisters und der Zunftvorsieher, annehmen.

8. 46.

Wird ein behrling, ohne sein Verschulden, zu Fortsebung der behre und zum Ausler=

nen bey der Zewählten Kunst oder dem gewählten Handwerke, untüchtig: so kann der Lehr-
meister auf dao bedungene vehrgeld, nur nach Verhäliniß des bereits rerflessenen Theilec
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der Lehrzeit, Anspruch machen, und ist bas etwa schon zu viel Erhaltene herauszuzahlen
verbunden.

 *

Braucht der Lehrmeister den Lehrling über die Gebühr zu huslichen und anderen Ar-
beiten, unterweiset er ihn nicht gehörig in dem Handwerke oder der Kunst, oder leistet er

den ihm sonst obliegenden Verbindlichkeiten nicht Genüge: so haben der Lehrling, seine Nel-
tern, oder Vormönder solches bey den Zunftvorstehern vorzustellen, und diese müssen, wenn

die Klage begründet befunden wird, den behrmeister oder Lehrherrn zu glimpfliger Behand-
lung und fleißiger Unterweisung ermahnen.

afern aber seiche Ermahnung nicht fruchtet, oder der Lehrmeister sich gröblicher
Mißhandlungen gegen den Lehrling schuldig macht, oder überhaupt durch Schuld des er-

stern dem Auslernen des Lehrlings Hindernisse in den Weg treten: so erkennet, nach vor-

gängiger Sacheroörterung, die Zunf#obrigkeit den Lehrling für berechtiget, auc der Lehre zu
treten, und die Zunft ist dann verpslichtet, unter Rücksprache mit den Aeltern oder Vor-

mündern des Lehrlings, diesen von dem schuldigen Meister wegzumehmen und auf Kosten
desselben, welchem dafür das bestimmte Lehrgeld überlassen bleibr, bey einem andern Mei-
ster zum Auslernen unterzubringen, wenn nicht die Aeltern oder Vormünder, wos ihnen zu

thun frey steht, die anderweite Unterbringung deo behrlings ohne Zuthun des Lehrmeisters
und der Zunft ubernehmen; und ist im letzten Falle der Lehrmeisier zur Herausgabe des

ganzen Lehrgeldes verpflichtet.
Außerdem verliert der Meister auf ein Jahr lang, und wenn derselbe Fall mit einem

andern Lehrlinge wieder vorkommkt, für immer das Recht, behrlinge zu halten.

5. 48.

Stirbt ein Lehrling während der Lehrzeit, so erhält der Lehrmeister das behrgeld nur

nach Verhältniß der Zeit.

K. 49.

Stirbt der Lehrmeister, bevor die Lehrjahre beendigt sind, oder wird er durch Verfall

der Nahrung am Auslehren verhindert: so ist die Zunft verpflichtet, den Lehrling, nach

genommener Rücksprache der Vorsteher mit den ANeltern oder Vormündern des erstern, bey
einem andern Meister zum Behuf des Tuslernens unterzubringen, und jeder Meister der

Zunft, welcher entweder noch keinen Leyrling, oder doch fur noch einen hinlängliche Arbeit

hat, kann dazu augehalten werden, ohne etwas Mehreres, als das in dem Lehrvertrage
mit dem vorigen Lehrmeister bedungene Lehrgeld, nach Verhältniß des noch ermangelnden
Theiles der Lehrzeit, in Anspruch nehmen zu können. Hat der erste Meister das Lehrgeld
entweder schon ganz, oder doch mehr davon als auf die Zeit, welche der Lehrling bey ihm

gestanden hat, empfangen: so ist derselbe, oder sind dessen Erben, das zu viel Erhaltene an
den Meister, dem der Leyrling zum Auolernen übergeben worden, herauszugeben verbunden.
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*2

Jedes Jahr zur Zelt einer der ordentlichen Zusammenkünfte der Zunft, sollen vor
versammelten Meistern und in Gegenwart des obrigkeitlichen Abgeordneten alle Lehrlinge

vou den Zunftvorstehern geprüft, und deren jedem, mit Rücksicht auf seine bisherige Lehr-
zeit, zur Probe eine Arbeit aufgegeben werden, welche, wenn sie ihrer Natur und Be-

schaffenheit nach nicht sofort vor versammelter Zunft abgelegt werden kann, den Zunftvor-
steyern zur Beurthe#lung vorgclegt wird.

Ergiebt sich daben eine Vernachlässigung von Seiten des Meister: so soll derselbe zu
besserer Bildung und Unterweisung det behrlings nachdrücklich ermahnt werden, zeigt sich
aber diese Ermahnung bey dernächsten Prüfung fruchtlos: so treten die Bestimmungen des
 4.ein. 6

7#en der Lehrling vorzügliche Kenntnisse und Gewandtheit, und wird vollkommen ge-

schickt besunden, norh vor Ablauf der Lehrzeit eutlassen zu werden: so kann zu seiner Be,

lohnung, auf dem Grunde eintê vorgängigen Zunftbeschlusses, ein Erlaß an der noch übri-
hen Zele, bio auf den sechsten Theil der ganzen Lehrzeit, Statt inden.

*

Ist die Lehrzeit abgelaufen und das Lehrgeld berichtiget: so ist der Lehrmeister ver-
pflichtet, solches den Zunftvorstehern anzuzeigen, diese, mit Zuziehung von zwey anderen
Meistern der Zunft und zwar dem aleesten und dem jüngsten in der Meisterschaft außer den
Vorstehern, nehmen eine nochmalige angemessene Prüfung des Lehrlings vor, und lassen

ihn eine, nach Beschaffenheit sede6 Handwerkes und jeder Kunst, in den besondern Zunft-

Artikeln zu bestimmende Probearbeit (Gesellenstück) fertigen, sorgen auch dafür, daß er es

ohne fremde Hülfse fertige.
Das Material zu dem Gesellenstücke muß, wenn der Lehrling es nicht aus eigenen

Mitteln beschaffen kann oder will, der Lehrmeister liefern, dem jedoch dafür in diesem Falle

auch das fertige Stück gebührt.
Wiro der Geprüfte tüchtig befunden, was der Beurtheilung der Zunftvorsteher und

ber übrigen beypgezogenen Meister unterliegt: so muß er zum Gesellen oder Diener gespro-
chen werden.

5. 52.

Diese Handlung erfolgt regelmäßlg dey der nächsten Quartal= Zusammenkunft der
Junft und nur ben Zünften, die Feener, als vierteljährig einmal, zusammen kommen, steht

e dem lobzusprechenden Lehrlinge frey, auf eine frühere außerordentliche Zusammenkunft
wer Meister anzutragen.

Der Loszusprechende wird zuvörderst ermahnt, den in Zunft= und Handwerkssachen er-
Jangenen Landrögesexen, inébesondere auch dieser allgemeinen Zunftordnung, aus welcher ihm

as nachfolgende Kapitel von den Gesellen vorgelesen wird, in allen Stucken Folge zu leie
sten, sich eines redlichen und untadelhaften Wandels zu befleißigen, auch sich seinem künfti-

gen Urbeiremeister, so wie der Odrigkeit aller Orte gehorsam zu erzeigen, und wenn er dem
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allen treulich nachzukommen, mittelst nchl — hat: so wird er ohne alle wei-
tere Feyerlichkeiten und Förmlichkeiten, auch oh ile Schmauserey, in das Gesellenbuch
eingetragen, und damit zugleich ohne Weiteres eur us Gesellen oder Diener zukommen-

den Rechte theilhaftig.
Insbesondere wird dem zu Folge das unter den Gesellen verschiedener Innungen hin

und wieder noch übliche Lossprechen der Gesellen, unter welchem Namen und auf welche

Weise es auch geschehe, nebst den dabey vorgenommenen Gelderpressungen, bey namhafter,
und bep wiederholten Kontraventionen zu schärfender, Gesängnißstrafe untersagt.

Welche Gebühren für die Gesellenprüfung, das Loosprechen und sonst zu entrichten
sind, — was an Gesellen= oder Dienergeld zu grlegen ist, daruber sollen die beson-

deren Artikel jeder Zunst die nöthigen und angemessenen Bestimmungen enthalten.

# 53.

Sobald der Lehrling zum Gesellen oder Diener gesprochen ist, muß ihm sein gedruck-
ter oder geschriebener Lehrbrief, nach jedes Handwerkes und jeder Kunst Formular, unter
der Zunftvorsteher und des Lehrmeisters oder Lehrherrn Unterschrift und der Zunft gewöhn=

lichem Siegel ausgesertiget werden; es soll derselbe jedoch so lange, bis der neue Gesell

künftigsich irgendwo niederlassen, und das Zunft= oder Meisterrecht gewinnen will, auch
solches durch ein glaubhaftes Aktestat der Obrigleit des Ortes, wo er seine Nahrung zu

treiben gesonnen ist, beybringt, bey der Zunft behalten, und in der Zunftlade verwahrlich
niedergelegt werden.

5. 54.

Wöürde der Lehrling, bey der mit ihm vorzunehmenden Prüfung und nach Fertigung

des Gesellenstückes, für tüchtig zum Gesellen oder Diener nicht erkannt; so hat vo Zuuft,
nach vorgängiger genauer unpartheyischer Untersuchung. des Grades seiner Handwerkes-
oder Kunstkenntnisse und Fertigkeiten, so wie des Grundes der Mungelhalisgtet rien

durch die Zunftvorsteher und die übrigen bey der Prüfung zugegogenen Meister zu ermessen,
und mittelst eines auf das Ergebniß dieser Untersuchung zu sassenden Zunftbeschlusses set=

zuseben, wie lange er noch als behrling stehen soll, wobey eo diese anderweite kehrzeit
nicht unter ein halbes Jahr und nicht uber ein ganzes Jahr zu bestimmen ist; auch
dabey auszusprechen, ob dem bchrmeeie die Schuld der mniicht. des behrlings beyzu-
messen sen, und hierauf den Lehrling zu diesem Behufe bey einem andern tücheigen Meister,
mit Vorbewuße und Genehmigung des der Zunft beygegebenen obrigkeitlichen Abgeordneten,

unterzubringen, welchem Meister dafür eine billige Vergutung auszuseben ist, und zwar
entweder in Gelde, oder wenn der behrling dieß nicht zu erlegen im Stande itt, durch Fest-

sethung einer gewissen Arbeitszei:, die der Lehrling, wenn er dereinst losgesprochen ist, noch

als Gesell oder Diener, ohne Lohyn und bloß gegen Verabreichung der Kost, bep demsel-

ben zbringen muß.erkannt, daß der vorige Lehrmeister die Untüchtigkeit des Cehrlings verschuldet
habe: “ in ersterer schuldig den Betrag des in den besonderen Artikeln der Zunft festgesetz-
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ten Lehrgeldes, oder wenn ein solches nicht festgesetzt ist, des bey solcher sonst gewöhnli-
chen Lehrgeldes, an den vbehrling, als Buße, zu erlegen, und dieser hat hiervon diereg. lirte.
Vergütung des ihm gegebenen anderweiten Lebrmeisters zu bestreiten.

Wird aber der Lehrmeister nicht für schuldig erkannt: so muß der Lehrling diese Ver-

gütung beschaffen.

# 55.

Ist die festgesebte anderweite Lehrzeit abgelaufen: so muß zur anderweiten Prüfung
des Lehrlingsinderselben Maße, wie das erste Mal, jedoch allenthalben kostenfrey ge-
schritten werden; zeigt er sich aber auch hierbey noch nicht tüchtig zum Gesellen oder Die-
ner: so wird angenommen, daß die Schulo der Untüchtigkeit an ihm liege, und es kann

ihm dann, wenn er bey seinem Vorsatze das Handwerk oder die Kunst zu erlernen behar-

ret, höchstens überlassen bleiben, einen Lehrmeister oder Herrn zu suchen, der ihn frepwillig
von Neuem in die Lehre nimmt.

Dritter Abschnitt.

Von den Gesellen oder Dienern.

1. Won den Gesellen uberhaupt.

9. 56.

Jeder Gesell oder Diener, welcher sich als solcher gehörig zu legitimiren im Stande
ist, soll überall dafür gelten, anch an den Orten) wo eine längere Lehrzeit erfor-
derlich ist, ohne irgend eine Absindung mit anderen Gesellen, und ohne daß ihm sonst esnige
Schwierigkeit gemacht werden darf.

* 57.

Das Arbeiten elnes Gesellen oder Dieners in den zu seinem erleraten Handwerke oder

seiner erlernten Kunst gehörigen Geschäften bey unzünftigen Zabrikanten, Manufakturisten
oder Künstlern, n so fern diese nur zu Haltung zünftiger Gesellen berechtiget sind, ist
durchaus erlaubt und darf einem Gesellen oder Diener nicht zum Vorwurfe gereichen.

S. 88.

Eben so steht e einem Gesellen oder Diener, der eine Zeit lang das Handwerk oder

die Kunst zu betreiben nicht für gut findet, frey, sich auf andere redliche Weise zu beschäf-
tigen, auch in Herrendienste zu treten, ohne daß er deshalb an seinen Gesellen = oder Die-

ner-Rechten etwas verlieret.
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50.

Insbesondere können auch Gesellen oder Diener in den Soldatenstand treten, ohne den

geringsten Nachtheil ihrer Handwerksgerechtsame, und es ist jedem Milir-Dienstpflichtigen
sowohl, als im wirklichen Militär-Dienste stehenden Diener oder Gesellen erlaubt, als solche

bey Meistern zu arbeiten, in so fern dieß nur mit dem Militär-Dienste und den ihnen die-

seryalb obliegenden Verbindlichkeiten verträglich ist.

II. Von den Gesellenjahren und den Wanderföaft.

#K. 60.

Jeder Gesell oder Diener muß, ehe er Meister werden darf, wenigstens vier Jahre lang
sein erlerntes Handwerk oder seine erlernte Kunst für Rechnung anderer betreiben. Bey

folchen Handwerken oder Künsten, in deren besonderen Zunft-Artikeln eine bestimmte Wander-

zeit vorgeschrieben ist, kann der Gesell diese Wanderzeit, wenn er sse gehörig vollbracht hat,

auf jene Gesellenjayre sich mit anrechnen.

K. 61.

Nur wenn ein Gesell oder Diener die Werkstátte seines Vaters, Groß= oder Pflege-

vaters übernehmev will, und dieses nicht ohne wesentlichen Nachtheil auszuschteben ist, kon#
ein Nachlaß an den Gesellenjahren Statt sinden, und ist ouf Ansuchung und vorgängige
Prüfung der Umstände von der Landes-Direction zu ertheilen.

. 02.

Die Zeit, während welcher ein Gesell oder Diener in Herrendiensten gestanden, oder
sich mit anderen Arbeiten, als denen seines Handwerkes oder seiner Kunst beschäftiget hat,
kann auf die Gesellenjahre nicht angerechnet werden, wohl aber die Zeit, während welcher
er ben solchen unzünstigen Fabrikanten, Manufakturisten oder Künstlern, welche zum Ge-

sellenhalten berechtiget sud, sein Handwerk oder seine Kunst betrieben hat.

2•5

Die Gesellen oder Diener aller Jünfte, in deren besonderen Artikeln eine gewisse Wan-

berzeit vorgeschrieben ist, sind in der Regel verpflichtet, diese Wanderzeit abzuhalten, und
dürfen nicht eher alo Meister aufgenommen werden.

8. 64.

Bey Berechnung der Wanderjahre darf nur diejenige Zeit in Anrechnung gebracht wer-

den, während welcher der Gesell oder Diener außerhalb seines Geburtöortes und außerhalb
des Ortes, wo er in der Lehre gestanden, oder dessen Zunftbereichs, auf sein erlernte Dand=
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werk, oder in seiner erlernten Kunst gereist ist, und — bie Zeit, welche er auf der Reise zu-

brachte, mit eingerechnet—entwederbenzünftigenMeistern,oderbeyunzünftigen,zumGesel-
lenhalten berechtigten Fabrikanten, Manufakturisten oder Künstlern gearbeitet hat, wo-
bey e übrigens nicht zum Nachkheil gerecht, wenn der Gesell in der Zwischenzeit ein oder

mehreremale an seinen Geburts= oder behrort zurückgekommen ist.

5. 68.

Dispensation von der vorgeschriebenen Wanderzeit kann nur in dem K. 6r. bemerkten

Falle, ingleichen wegen offenbarer körperlicher Gebrechen, die dbas Wandern verhindern, und
wegen geleisterer mehrjaähriger wirklicher Milirär-Dienste, von der Landes,Direction ertheilt
werden.

5. 66.

Will ein Diener oder Gesell aus dem Bereiche der Zunft, wo er als Lehrling gestan-

den har und locgesprochen worden ist, wegwandern, sey es an andere Orte des Inlandes

oder in das Auoland: so muß er sein Vorhaben der Zunst gebührend anzeigen und solches

im Zunst-Protokolle bemerken lassen, worauf ihm dann ein Wanderbuch nach Maßgabe der

dieserhalb bestehenden geseglichen Vorschriften von der Polizey-Behörde ertheilt wird; da-
gegen bleibt allen und jeden Zunften deo Landes das Ausstellen von Kundschaften, welches

schon durch frühere Verordnungen untersagt ist, gänglich verboten.

8. 67.

Doch soll ein neuer Gesell oder Diener weder wandern, noch in dem Bezirke der Zunft,

wo er gelernt hat, in Arbeit treten, bevor er nicht bey seinem gewesenen Lehrherrn oder

Meister, fallo selbiger es verlangt, annoch vier Wochen um das gewöhnliche Wochenlohn
gearbeitet hat, damit er binnen dieser Zeit von dem, was ihm anvertraut gewesen, richti-

den Bescheid geben und, nöthigen Faues, Rechnung ablegen könne.

5. 68.

Findetsich Arbeit: so hat der Herbergevater den Gesellen, bevor er ihn dem Arbeité-
meister zubringt, an die Orto-Polizey-Behörde zu weisen, welche dessen Legitimation pruft
und darunter die Erlaubniß, daß er in dem Orte in Arbeit treten dürse, bemerkt.

8. 69.

Der Mangel elnes Wanderbuches allein ist nicht hinlanglich, um den Gesellen sofort
abzuweisen, vielmehr hängt es von dem Ermessen der Behörde ab, ob er sich deshalb zur

Genuge zu rechtfertigen vermöge,
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+70.

Des fremden Gesellen, welche mit Kundschaft einwandern und Arbeit erhalten, soll
bev ihrem Weiterwandern keine neue Kundschaft, sondern ein Wanderbuch gegeben werden.

Die Polizey-Behörde muß aber zu Verhüthung des Nißbrauches auf der zurückzugebenden
ealten Kundschaft bemerken, daß dagegen ein Wanderbuch ertheilt worden sey.
sellen oder Diener aus bändern einwandern, wo weder Wanderbücher noch Kundschaften im

Gebrauche sind: so müssen solche, außer ihren Reisepässen, ein durch die Obrigkeit beglau-
bigtes Zeugniß ihres Wohlverhaltens und ihrer Geschicklichkeit von dem Meisier, bey wel-
chem sie zulehzt in Arbeit gestanden haben, vorlegen, oder doch in kürzester Frist nachkom-
men lassen.

K. 71#

Inst der eingewanderte Gesell dem Arbeitsmeister zugebracht worden: so muß der let-
tere das Wanderbuch oder die sonstige Legitimation des Gesellen mit dem beygefügten poli-

zeylichen Arbeits-Erlaubniß= Zeugmisse sich übergeben lassen, und darf ehe und bevor dieses
geschehen, den Gesellen nicht aufnehmen, dieser ist aber verbunden die Arbeit noch an dem-
selben Tage, wo er dem Meister zugebracht worden, anzutreten.

Die in Empfang genommenen Legitimationen (Wanderbuch, Kundschaft, Reisepaß,)
muß der Handwerksmeister blunen längsten drey Tagen an die Polizen= Behôrde, oder, w
solches hergebracht, an die Zunftlade, abgeben, wo dieselben so lange verwahrlich nieder-
gelegt werden, bis der Gesell dereinst weiter wandert.

Derjenige Meister, welcher einen Gesellen, der sich nicht zur Arbeit gehörig meldet

und seine Zeugnisse abgiebt, dennoch Arbeit giebt, wird in eine Geldbuße von fünf Tha-
lern, halb zur Obrigkeit und halb zur Zunftkasse genommen.

5ö72.

Erhält ein einwandernder Gesell oder Diener keine Arbest: so muß er längstens den

dritten Tag nach seiner Einwanderung seine Wanderschaft fortsetzen, wenn ihm zuvor in
dem Wanderbuche oder auf der Kundschaft von der Polszey-Behörde, auf dem Grunde der

Versicherung des Obermeisters, daß er Arbeit gesucht aber keine erhalten, mit genauer Be-

inerkung des Tages und Ortes bezeugt worden ist.

5. 73.

Ein solcher Gesell oder Diener, der Arbeit gesucht aber keine erhalten hat, bekommt,
je nachdem der nächste Ort, wo eine Zunft seines Handwerkes oder seiner Kunst befindlich
ist, näher oder entfernter liegt, ein verhältnißmáßiges Geschenk in Gelde, oder statt dessen
ein frepes Nachtlager und eine frepe Mahlzeit aug der Zunftkasse. Dagegen wird aller

Uafug bey Gelegenheit des Geschenkes, insbesondere das bey manchen Zünften gewöhnliche
sogenannte Ausschenken, welches vorzüglich darin besteht, daß die eingewanderten Gesel-
len bey ihrer Ankunft an öffentliche Orte oder auf die Herbergen geführt, und daselbsf,
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ben bey dazwischen fallenden Sonn= und Festtagen, mehrere Tage lang mit Geträn-
ken, Speisen, auch Taback freygehalten werden, bep Gefangnisteafe untersagt.

5. 74

Gesellen die bloß durchwandern, aber uber Nacht bleiben, sollen in ihrem Wanderbuche
oder auf der Kundschaft den Tag der Ankunft und den Tag des Abganges von der Poli-

ley-Behörde eintragen lassen, und dürsen mehr als eine Nacht an dem Orte nicht verweilen.

#K. 75.

Will sich ein Gesell oder Diener, welcher Arbeit gesucht, aber keine erhalten hat, län-
ger als bis zum dritten Tage, oder ein bloß Durchwandernder länger als Eine Nacht ouf-

halten: so muß er dieß bey der Polizey-Behörde, mit Angabe und Nachweisung der Ur-

sache, azeigen, und sein Wanderbuch daselbst niederlegen.
Halt er sich ohne obrigkeitliche Bewilligung langer auf: so ist er mit einer Gefang-

nißstrafe von drey Tagen bey Wasser und Brote zu belegen, und nach deren Verbüßung

fortzuschaffen.

9. 276.

Will ein Diener oder Gesell, der in einem Orte in Arbeit gestanden hat, weiter wan-

brrse und hat sein Weser weder selbst eine Anforderung an denselben, noch ist ihm lonst
twas bekannt, was der Gesell an dem Orte zuvor in Richtigkeit zu bringen hätte:
*. Arbeitsmeister verbunden mit dem Gesellen, wenn die begitimationen desselben bey der
Lade aufbewahrt worden (§. 71.) zu dieser, sodann aber in jedem Falle zu der Polizey=

Behörde zu gehen, und hier der Wahrheit gemäß zu erklären, wie sich derselbe aufgeführt
habe, auch diese Erklrung zugleich durch ein schriftliches oder mündliches Zeugniß des

Dbermeiters zu vervollständigen.Auf dem Grunde dieser Erklärung und dieses Zeugnisses, wird von der Behörde entweder
dem Gesellen ein Wanderbuch ausgefertiget, wenn er vorher noch keines hatte, oder auf de

brets erlegten Wanderbuche das Erforderliche über des Gesellen Wohlverhalten, mit Angabe
Tages, wo er außer Arbeit getreten, bemerkt, und demselben das so beglaubigte Wanderbuch

Frw — womit er nun lanostens binnen vier und zwanzig Stunden den Ort
verlassen mu

Läßt er sich spater daselbst sinden, ohne auödrückliche rertorchiche Erlaubniß zu län-
gerem Aufenthalte, aucgewirkt zu haben: so wird er, wie K. 75. bemerkt worden, bestraft.

Meister,welche untüchtigen Gesellen zum Bhus des Auswanderns, oder sonst, vor-
theilhafte, mithin unrichtige Zeugnisse auöstellen bteden mit einer Geldbuße von fünf
bis zehn Thalern, halb der Obrigkeit, halb der ussrost belegt.

8. 77.

Kein einwandernder Gesell oder Diener darf, wenn er nicht nachweißt, daß er von ei-
mem Meister verschrieben worden ist, sich selbst einen Meister äuswahlen, bey welchem er
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arbelten will, sondern er muß sich gefallen lassen, baß er zu demjenigen Meisler, an wel-

chem die Reihe ist, oder zu einer Meisterswitwe gebracht werde, widrig-nfallo er fortwan-
dern muß. «

Eslannübrige-deinertschreibungwedetvoadcmGksellenuochvondcmMcister
angeführt wecden, wenn letzterer nicht vorher und ehe er noch die Verschreibung absendek,
dem Obermeister gemeldet hat, woher er einen Gesellen verschreiben wolle, auch dieser durch
ein Zeugniß seines vorigen Arbeitsmeisters, oder der Zunft, sich als den Verschriebenen le-

gitimiren kann.

5S. 78.

Damit auch bey der Zuweisung der Gesellen an bie bergleichen bedürfenden Meister

#immer Ordnung und Nachweisung erhalcen werde, soll in die Herberge jeder Zunft, oder,

falls dergleichen nicht vorhanden, ben dem Obermeister ein Buch ofsen gehalten werden,
worin in Tafelform unker fortlaufenden Nummern die Namen der Gesellen begehrenden

Meister, ingleichen die Tage der Meldungen uno zwar bevdes von den Meistern, sodann
die Namen der zugewiesenen Gesellen, so wie die Tage der Zuweisung, beydes von dem

Herbergovater, oder von dem Obermeister eingetragen werden.
Dieses Eintragen besiimmet die Reihefolge, nach welchem den eingetragenen Meistern

bie Arbeit suchenden Gesellen zugewiesen werden.

S. 79.

Nur Meisterswitwen, welche das Handwerk fortsehen, oder Meister, welche, wegen.
langwieriger Krankheit oder anderer unverschuldeter Unglucksfélle, dem Gewerbe nicht recht
vorstehen können, sollen vor allen anderen Meisiern mit Gesellen versorgt werden.

. 80R.

Wenn Gesellen auf der Wanderschaft erkranken oder verunglücken: so werden die Kosten
der Heilung und Verpslegung, in so fern sie von des Kranken oder Verunglückten Var-
schaft nicht bestritten werden können, nach Maßgabe des §. 05., zunächst aus der Gesellen=

kasse bezahlt; reicht aber diese ohne offenbare Ueberlastung nicht aus: so hat die Zunfe-
kasse einen Beytrag, nach ihrer Stärke und ihrem Vermögen, von einem bis drey Thalern

zu leisten; die weiter etwa nsthige Hülfe muß von der Armen= oder Gemeindekasse erfolgen.

III. Von den Verhältnissen zwischen Meistern und Gesellen.

 . #

Kommt ein Gesell oder Diener bey einem Meister oder Herrn in Arbeik: so hat er
zuvörderst mit demselben sich zu vertragen — über folgende Gegenstände

a) die Dauer der Verdingung, welche lediglich von dem Willen und den Bestimmungen
der Vertragschließenden abhängt;
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b) den Lohn. Sollte dleser bey der Zunft, sey es in deren besonderen Arkikeln oder auf
andere Weise, gesetzlich bestimmt seyn: so darf ein Mehreres nicht abgefordert, und

nicht versprochen werden, es bleibt jedoch den Gesellen nachgelassen, sich um geringern
Lohn zu verdingen;

c) die Wohnung, welche jedoch nur die Gesellen solcher Handwerke und Künste auperhalb
der Wohnung des Arbeitomeisters nehmen können, bey denen nach §. 30. das Woh=
nen der Lehrlinge auherhalb der Wohnung des Lehrmeistero oder Lehrherrn gestattet ist;

d) die Kost, für welche entweder der Gesell selbst sorgen, oder welche der Meister, mit

oder ohne Abzug von dem verabredeten Lohne, darzureichen übernehmen kanm. Jedoch
ist eine Verabredung darüber, welche Speisen und wie viel der Meister zu jeder Mahl-
zeit geben solle, durchau verboten und ohne Wirkung.

4 82.

Können beyde Theile über diese Bedingungen, oder eine und die andere derselben sich
nicht vereinigen: so darf der Gesell zu dem in der Reihe zunäGchst folgenden Meister ge-
bracht werden; es sey denn, daß er seiner Seits übermäßige oder ordnungswidrige Forde-
rungen gemacht habe; hierüber sollen die Junstvorsteher den Ausspruch thun.

at der Gesell Unrecht, und beharret er daben: so soll er sofort zum Weiterwandern

angehalten werden, und darf innerhalb eines Vierteljahres nicht wieder einwandern, viel
weniger ihm Arbeit gegeben verden.

 3.

Der Vertrag zwischen dem Gesellen und dem Meister wird erst nach Ablauf einer Pro-
bezeit von vierzehn Tagen unwiderruflich.

a4hrend dieser Hrobezeit steht es beyden Theilen frey, von dem Vertrage abzugehen;
der Gesell erhält sodann den bedungenen Lohn nur auf die Tage, wo er wirklich in Arbeit

gestanden hat, jedoch die Sonn= und Festtage mitgerechnet.

8. 84.

Jeder Gesellenvertrag wird unter der stillschweigenden Voraussehung geschlossen, daß
der Meister nicht durch unvorhergesehene Ereignisse „Jehindert werde, dem Gesellen Arbeit

zu geben.

# 85.

Der Gesell hat wegen der aus dem Vertrage mit dem Meister an diesen ihm zuste-
benden Forderung, an dessen Vermogen das Vorzugsrecht des Liedlohnes in der Maße, wie
solches die Gesege dem Gesinde einrdumen.

Ein solches Vorzugsrecht steht jedoch niche zu, den Söhnen, welche bey dem Vater
oder bey der Mutter als Gesellen arbeiten, wenn ihnen auch ein gewisser Lohn ausdrücklich
versprochen worden ist.
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st das Lehtere nicht der Fall: so steht ihnen uberhaupt keine Nachforderung wegen
geleilleter Gesellendienste an dem Nachlasse des verstorbenen Vaters oder der verstorbenen
Mutter zu.

8. 86.

Der Meister ist berechtiget und verbunden, uber das Betragen der Gesellen zaufücht
zu führen, sie zu Besuchung des öffentlichen Gottesdienstes und zu einem stillen sittli
Lebenswandel anzumahnen, von Lallern und Auöschweifungen aber nach seinen Kraften

abzuhalten.

. 87.

Der Gesell ist verpflichtet:

a) die ihm aufgetragene UArbeit willig zu übernehmen und nach des Meisters Vorschrife
gut und sleigig auczurichten;

b) dem Meister ehrerbietig zu begegnen und kren zu seyn, auch sich nach dessen häuli=
chen Einrichtungen zu beguemen; Dienste außer dem Handwerke oder der Kunst können
jedoch von ihm nicht gefordert werden;

cc) nur für Rechnung seines Meisters Arbeiten seines zünfelg erlernten Handwerkes oder
seiner Kunst, sey es an Arbeitstagen oder auferdem, anzunehmen und zu beforgen;

4) fär den bedungenen Lohn alle Werktage diejenigen Stunden, welche bey dieser Kunst,
bey diesem Handwerke zur Arbeit bestimmt sind, pünktlich und mit Fleiß auszuhalten.

Insbesondere ist das Feyern des sogenannten blauen Montages schlechterdings verboten,
und zwar bey 6 gr. Geldbuse zur Har nwerkokasse im ersten, bey drey Tagen Gesängniß
im zweyten, und bey vierzehn Tagen Gefängniß im dritten Uebertrekungefalle.

e) In so sern er die Wohnung bey dem Meister hat, und nach gemachtem Feyerabend
au5gegangen ist, längstens bis 10 Uhr Abends sich wieder einzusinden, es hätle ihm
denn der Meister Erlaubniß zu längerem Ausenbleibden gegeben.

Handelt ein Gesell dem zuwider: so hat der Arbeitsmeister oder Herr solches dem OÖber-
meister anzuzeigen, und der Gesell wird für jeden Uebertretungssall um vier Groschen in

die Zunftkasse bestrast.

g. 88.

Ist erste Verdingungszeit abgelausen: so fleht es dem Meister sowohl als dem Ge-
sellen frey, ob sie anderweit uber eine bestimmte Dingezeit mit einander vertragen wollen,
oder nicht.

Gelhieht dieß nicht: so hat, vom Tage de5 Ablaufes der Dingczeit an, fernerhin auf

—— -
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beyden Seiten vierzehntägige Aufkündigung Stakt, falls nicht die besonderen Artikel einer
oder der andern Zunft eine längere Aufkündigungé-Frist bestimmen.

Eye und bevor diese Auftündigungs-Frist abgelaufen ist, steht weder dem Gesellen frev,
wider Willen des Meisters aus der Arbeit zu gehen, noch ist es diesem erlaubt, den Gesel-

len wider dessen Willen zu entlassen.

h. 80.

Vor Ablauf der Dingezeit oder der Aufkündigungs-Frist ist es jedoch dem Gesellen er-
laubt, aus der Arbeit zu gehen, wenn der Meister, ohne ihm gegebene dringende Veran-
lassung, sich thätlich an dem Gesellen vergreist, wenn derselbe des lettern guten Ruf zu

krünken sucht, oder ihm den verdienten oder ausgemachten Lohn ungerecht zurück hält.

. 090.

Entlassen kann dagegen der Meister den Gesellen sofort:

a) wenn derselbe ihn oder seine Familie durch Thätlichkeit, Schimpfworte oder böse Nach-
rede beleidige;

b) wenn er hirelihen Ungehorsam eder Widersetlichkeit gegen die Anweisung des Mei-
siers bezeigt;

c) wenn r für andere, als des Meisters Rechnung und ohne dessen Bewilligung sein

zunftig erlerntes Handwerk oder seine Kunst ausübt;

d) wenn er die Frau oder die Aiwoer des Meisters zum Bösen verleitet, oder verdächti-
gen Umgang mit ihnen pfleg

e) wenn er auf Dieberey oder Ieruntrung, gegen wen es auch sey, betroffen wird;

s) wenn er es sich zur Gewohnheit macht, ohne Vorwissen und Erlaubniß des Meisters
des Nachts außer dem Hause zu oleiben;

e#) wenn er mit Feuer und Licht unvorsichtig umgeht und desfallsige Warnung unbe-
folgt läße;

) wenn er wider den ausdrücklichen Willen des Meisters an gewöhnlichen Arbeitstagen,

den Montag mit einbegriffen, feyert, oder die gewöhnliche Arbeitézeit durch Ruhe-
und Besper-Stunden ungebührlich verkürgzt.

.0

n den §. 80. und F. 90. a. bemerkten Füällen, ist sowohl der Gesell als der Meister
vrsihne zuförderst die erlittene widerrechtliche Behandlung dem Obermeister zu meelden,

welcher zur gütlichen Beylegung der Sache ohne Aufschub einen Versuch zu machen hat.

5. 92.

Wegen eines unbedeutenden Versehens kann der Meister den Gesellen nicht sofort ent-
lassen, wohl aber ihm den Betrag des erweislich verursachten Schadens am Lohne abziehen.
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Ein aus gesetzlichem Grunde entlassener Gesell muß sofort weiter wandern, und darf
in dem Bezirke der Zunft, welcher der Meister, der ihn entließ, angehort, vor Ablauf ti-

nes halben Jahres nicht wieder einwandern, wenigstens nicht in Arbeit genommen werden.

8. 94

Desqleichen darf auch ein Gesell oder Diener, der, ohne etwas verschuldet zu haben,
weshalb ihn der Meister auch ohne seinen Willen entlassen könnte, seiner Seits dem Mei-

ller die Arbeit aufkündiget, nach abgelaufener Aufkündigungs-Frist nicht sofort bey einem an-
dern Meisier derselben Zunft wieder in Arbeit treten, sondern muß wegwandern, und kann

erst nach Ablauf eines Vierteljahres wieder bey derselben Zunst Arbeit suchen; wogegen
ihm, obwohl lediglich unter Beobachtung dessen, was s. 78. und 70. vorgeschrieben ist,
sogleich wieder bey einem Meister dieser Zunft in Arbeit zu treten freosteht, wenn der Rei-

ster ihm, ohne daß ein geseblicher Entlassungegrund vorhanden ist, die Arbeit ausgekündiget
hat, und die Aufkündigungs-Frist abgelaufen ist.

 *

Wellte ein Diener oder Gesell Schulden halber oder wegen eines begangenen Verbre-

chens Abschied nehmen, oder heimlich auotreten: so darf der Arbeit#éme'ster, bey eigener

Verantwortlichkeil, demselben zum Fortkommen auf keine Weise behüälllich seyn, am wenig-

sten sein — zum Behuf der Beglaubigung des Wanderbuches oder der Kundschaft und Ab-

gabe an den Gesellen — erforderliches ZJeugmß geben; er hat vielmehr schon bep dem ge-

ringsten Verdachte dessen Kleidungostücke und andere Habe in sichere Verwahrung zu neh-
men, und die Sache dem Obermeisier anzuzeigen, welcher verpflichtet ist, die weitere An-

zeige bey der geeigneten Behérde zu machen.
Wäre auch ein solcher Diener oder Gesell bereits heimlich entwichen: so liegt dem ge-

wesenen Arbeitémeister oder Herrn dennoch ob, solches der Behörde sofort zu melden, da-
mit den Rechten gemäß gehen denselben versahren werden könnc.

IV. Von den Gesellen, Herbergen und Kassen.

8. 96.

Die Gesellen jedes Handwerkes und jeder Kunst oder mehrerer Handwerke und Kunste

zusammen, sind verbunden, eine Herberge zu haben, wo die einwandernden Gesellen Unter-
kommen üin'en können, und auf welche die Vorschriften und Regeln, die für Jewöhnliche

Wirthohäuser gelten, ebenfalls Anwendung finden.

.

Zum Herbergswirthe (Herbergsvater) haben die Zunstvorlkeher zwen oder drey anfäs-
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sige Männer, was auch Besitzer offentlicher Gasthofe und Schenkhaäuser seyn konnen, vor-
zuschlagen, von welchen der, der Zunft beygegebene obrigkeitliche Abgeordnete einen auswählt.

 #. 98.

Der Herbergsvater ist von den Zunftvorstehern im Beyseyn des obrigkeitlichen Abge-
ordneten, mictelst dem lebtern zu leistenden Handschlages, dahin zu verpslichten:

ß er in seiner Herberge Unordnungen, Ausschweifungen und alle polizey= und sonst

gesetwidrigen Handlungen nach besten Kräften zu verhüten suchen, solche niemale zuge-
ben, sondern dergleichen, wie auch insbesondere jede gesegwidrige Verabredung der Ge-
sellen, zeitig der Obrigkeit anzeigen, und zum Müssiggange und zur Schwelgerey nie-
mals einigen Vorschub thun wolle.

8. 99.

Die Herbergswirthe dürfen, bey Gefängnißstrase, nach 10. Uhr Abends keinem Gelel-
len an Speise, Getränk oder Taback etwaß reichen, auch keine Gesellschaft mehr bey sich
dulden.

5. 100.

Den Gesellen, welche sortwandern müssen, dürfen sie über die dazu in dieser Zunst-
ordnung bestimmten —oder sonst obrigkeitlich gestatteten — Fristen, den Aufenthalt durch-

aus nicht gestatten; der zuwider handelnde Herbergsvater wird mic einem Thaler Polizey-=

Strafe belegt.

s8. 101.

In jeder Herberge soll von gegenwärtiger Zunstordnung ein gedrucktes
Eremplar zur Einsicht der Gesellen stets vorhanden seyn, und wenn dasselbe abhanden

käme, dessen Mangel vom Herbergswirche sogleich ersett werden. Eben so sollen alle Be-
kanntmachungen, Rügen und Warnungen, welche die Obrigkeit an die Gelellen ergehen läßt,
sich in der Herberge angeschlagen besinden.

. 102.

Mit der besondern Aufsscht uber die Herberge von Seiten der Zunft, ist der Verwal-
ter der Gesellenkasse beauftragt. ·

 *

Die Polizey-Behörde soll in den Herbergen oft nachsehen lassen, und jede entdeckte

wcebertretn der Vorschristen gegenwärtiger Verordnung, so wie jede sonstige Ungebührniß
reng ahnden.
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5. 104

Der Zunftobrigkeit, se wie den Zunftvorstehern mit Genehm'igung des der Zunft bey-
gegebenen otrigkeitlichen Abgeordneten, steht es frey, wenn sie es für gut befinden, die
Herberge zu verlegen, in welchem Falle die Wahl eines neuen Herbergswirthes in der Art,

wie F. 97. vorgeschrieben worden, erfolgt.

. 05.

Anstatt der Beyträge, welche bisher bey den monatlichen Zusammenkünften, oder
sonst, von jedem in Arbeit stehenden Gesellen oder Diener durch Ausiegen, oder auf andere

Weise, wie solches in den besonderen Artikeln seines Haodwerkes oder seiner Kunst bestimmt,
oder bisher üblich gewesen, eingesammelt worden sind, soll künftig die nachfolgende Ein-
richtung eintreten:

a) diese Beyträge werden ferner in demselben Verhälenisse, wie sie biöher entrichtet wor-
den sind, (indem nur mit Bewilligung der Beytragopflichtigen eine Erhöhung State
sinden dars) von den Arbeitsmeistern oder Herren, den Gesellen oder Dienern an den

zugestandenen Löhnen abgezogen; diejenigen Meister und Herren aber, welche der Ge-
wohnheit ihrer Zünfte zusolge, bioher selbst Bepträge zur Gesellenkasse zu enteschten
verbunden waren, haben diese Beyträge ferner zu entrichten, ohne sie den Gesellen

aufzurechnen;
b) es ist von diesen Beyträgen bey jeder Zunft eine eigene Kasse anzulegen, in welche

auch die Barschaften der ausgehobenen Brüderschaften sließen, und in welche ferner
von jedem Lehrlinge vier Groschen bey seiner Aufdingung, und acht Groschen bep sei-
ner Lossprechung gezahlt werden sollen;

ch) das auf diese Weifse zusammenkommende Geld ist zur Unterhaltung der Herberge, in-
gleichen zur Verpflegung armer kranker, oder verungluckter Gesellen, keinesweges aber
zu Schmausereyen zu verwenden;

d) die Verwaltung solcher Kassen soll aber keinesweges den Dienern oder Gesellen selbst
überlassen werden, sondern es haben sich die Zünste derselben ohne Weigerung zu un-
terziehen, und einen ihrer Mitmeister zum Verwalter zu bestellen.

Es sind jedoch diesem Verwalter Ein oder Zwey Gesellen als Gehülfen beyzugeben,
welchen dac Einsammein der Beyträge, die Untersuchung der kranken Gesellen und die An-

ordnung ihrer Verpflegung unter Aussicht des Kasseverwalters obliegt.
Die Ernennung solcher Gehülfen geschleht von den gleichzeitigen Zunftvorstehern; es

sind jedoch jedesmal die abgehenden Gehülfen befugt, den Zunftvorstehern ihre Nachfolger
vorzuschlagen. Werden von diesen die vorgeschlagenen Personen nicht genehmiget: so kon-
nen sie andere in Vorschlag bringen. Es gilt ubrigens als Regel, daß nur solche Gesel-
len zu Gehulfen in Vorschlag geracht und angenomimen werden konnen, welche durch ihr
Alter und gutes Betragen bey den Gesellen Ansehen sich erworben, und wenigstens ein hal-
bes Jahr an dem Orte gearbeitet haben. 4

e) Zum Behuf der Einsammlung der Beyträge wird elne Gesellenliste gehalten, welche
jedem Melster zur eigenhändigen Einzeichnung der Zahl und der Namen seiner Gesellen
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ber Einsammlung vorgelegt wird, und nach welcher die Erhebung der Beyträge
denMeistern, die jeden Falles für die richtige Abführung einzustehen haben, beschieht;

à ince in diese Kasse fließenden Gelder sind von dem bestellten Kasseverwalter in

einem eigenen auf Kosten der Kasse anzuschaffenden, wohlverschlossenen Behältnisse auf-
zuheben. Dieses Kassebehältniß hat der Verwalter in seiner Verwahrung und führt
den Schlüssel dazu.

Bey sehr starken Zünsten, wo die Kassevorrätze hoch anwachsen, kann ein doppelter
Verschluß des Behälenisses angeordnet werden, und in solchem Falle führt der Obermeister,
oder wenn dieser selbst Kasseverwalter ist, der zweyteZunftvorsteher. oder Beysihzer den zwey-

ten Schlüssel.

3) Der Verwalter der Kasse hat richtige Rechnung über Einnahme und Aucgabe zu füh-
ren, und damit dieses desto ordentlicher geschehe, ist von dem der Zunft beypgegebenen
obrigkeitlichen Abgeordneten, jedesmal bis die Sache gehörig im Gange sich befinder,

dem Kasseverwalter gleich bey seinem Antritte ein, nach der nöthigen Form der künf-

tigen echmung eingerichtetes, Manual zu entwerfen, in welche dieser jede *d
und Ausgabe, so wie sie vorfällt, eintragen muß, und wobey er genau darauf zu se-
hen hat, dah. so viel als möglich, ein Bele) der Rechnung mit beygefügt Kunn, wozu
in Ansehung der ordentlichen durch die Neister zu entrichtenden Bepträge, die oben

unter c. vorgeschriebene Gesellenliste dient, und zu dem Ende von dem, der die Ein-
sammlung besorgt, mit unterschrieben werden mu

Die Rechnung selbst ist dann, und zwar je nachdem sie bey einer Zunft von gré-
ßerem oder geringerem Umfange erscheint, alle Ein, Zwey, oder höchstens Drey Jah-
fre, bey einer der ordentlichen Zusammenennfte der Zunft und unter Zuziehung der
oben unter 4l. verordneten Gehülfen des Verwalters abzulegen, und wird, wenn sie

nach Naßgabe allenfallsiger Erinnerungen und der euerau gefaßten Beschlöse abgeän-
dert und berichtiget ist, zu Beglaubigung dessen,v m Obermeister, oder wenn die-
ser selbst Kasseverwalter, von dem Beysitzer, dem WmW 33 Abgeordneten und den

*“ n des Kasseverwalters unterschrieben.“
h) Wo die Kasse aus dem unter e. angeführten Grunde unter doppeltem Verschlusse ge-

legt ist, darf weder der Verwalter, noch der, welcher den zweyten Schlüssel führt, ohne
Beysepn des andern die Kasse öffnen, und der erste nie mehr Geldvorrath aus der

Kasse in seiner Haud behalten, als er bis zur nächsten Cröffnung der Kasse zu den

unierdessen vorsallenden Ausgaben braucht.
i) Die aus der Kasse für einen kranken oder verunglückten Gesellen bestrittenen Kosten

sind derselben, fals der Kranke an dem Orte stirbt, aus dessen Nachlaß, so weit ec

woglich, zuruck zu erstatten, und wird der Kasse an einem solchen Nachlaß ein Reten-
tlons-Recht zugrstanden.

V. Von Gesellen-Mißbräuchen, Beschwerden und Aufständen.

z. 106.
Die Gesellen eines Handwerkes sollen zusammen keine Corporation bilden, und in Ge-
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sammtnamen niemals handeln, und es werden alle Gesellenladen, Brüderschaften und Ver-
eine, welche bekanntlich schon durch mehrere ältere Gesehe untersagt siun, in dem ganzen

Umfange des Großherzogthumes hiermit nochmals und gänzlich verboten.

5. 107.

Die Diener und Gesellen sollen sich aller Zunsthigungen unter einander, wodurch oft
der gesittetere Theil zur Theilnahme an unerlaubten Verabredungen und Handlungen der

ubrigen verleitet wird, ganzlich enthalten.

(. 0.

TAuch haben dieselben sich in die zwischen einem ihrer Mitaenossen und einem Herrn
oder Meister etwa vorfallenden Zwifsligkeiten unter keinem Vorwande einzumischen.

5. 109.

Jeder Briefwechsel der Gesellen und Diener mit andern Zünfcen sowohl, als jede Ab-

schickung an dieselben, ist schlechterdings verboten.

viefen an Gesellen oder Diener unter Gesammtnamen Briefe ein: so müssen sie selbige

sofort unerbrochen den Zunftvorstehern und diese solche der Zunftobrigkeit äbergeben.

5. 110.

Diejenigen Gesellen, welche dem, was in den vorstehenden §#. verordnet worden ist,
auf irgend eine Weise entgegen handeln, oder sich zu entziehen suchen, sollen entweder mit
angemessenen Geldbußen, oder mit Gefängnißstrafe, oder nach Bessnden mit Wegweisung
belegt, die Zunftvorsteher aber, welche dergleichen in Erfahrung bringen, und nicht anzei-
gen, mit einem bis fünf Thaler, nach Beschaffenheit der Umstände, bestraft werden.

 *-

Das sogenannte Schimpfen oder Schelten eines Gewerbsgenossen, alles haufenweise
Austreten aus der Arbeit oder Zusammenrottung in der Absicht, um durch Verweige-

rung der Arbelt, Fortwandern, Drohungen, oder auf einem andern ungesehlichen Wege,

irgend eine Forderung, wenn sie gleich rechtmäßig wäre, durchzusehen, wird als Aufruhr ge-
gen die Obrigkeit angesehen, und als solcher, nach Beschaffenheit des Falles, mit der an-
gemessenen Strafe, womit inobelondere auch oie Erklérung der Unfshigkeit zum Meisterrechte
verbunden werden kann, geahndet werden.

8. 118.

Sollte ein Gesell oder Diener Beschwerde gegen einen Meister, ober die ganze Zunft,
zu führen haben: so hat er solches mit Unterlassung jeder Selbsthülfe, bey der Obrigkelt

zur Anzeige zu bringen.
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Vierter Abschnitt.

Von den Zunftmeistern oder Herren.

1. Von dem Meisterrechte im Allgemeinen, dessen Erwerbung und

Verluste.

6. 113.

Das Meisterrecht besteht in der Befugniß:

a) das Handwerk, oder die Kunst auf eigene Rechnung zu betreiben;
b) zünftige Lehrlinge zu halten;
(c) Gesellen zu halten;
d) an den Zunftgerechtsamen Theil zu nehmen.

 . 171.

Wer Meister werden will, mus sich bey den Zunstvorstehern melden, welche sein Ge-
such, wenn dasselbe zuvor bey der nächsten Quartal-Versammlung bekannt gemacht worden

ist, der Zunftobrigkeit vortragen, worauf diese mit den Zunftvorstehern untersucht, ob und
in wie fern der Aufnahme zum Meister ein Hinderniß entgegen stehe.

S. 115.

Das Meisterrecht kann keinem Bewerber ertheilt werden, wenn er nicht zuvor das

Bürger= oder Nachbarrecht an dem Orte, wo er sich niederlassen will, erworben hat. Da

jedoch insbesondere bey einem Fremden oft der Fal eintreten kann, daß die Commun und

Communal-Vehörde die Ertheilung dec Börgerrechtec von der Fähigkeit des Bewerbers zu

Erlangung des Meisterrechtec, als bünftigen Nahrungs= und Unterhaltungsmittels, abhän-
ig zu machen, veranlaßt und berechtiget ist: so muß zwar in einem solchen Falle, nach em

kannter Fähigkeit das Bürgerrecht zu gewinnen, vorerst zu den Handlungen geschritten wer-

den, welche der Erwerb des Meisterrechtec voraussetzt; die wirkliche Erthellung dieses Rechtes
kann jedoch immer nur erst dann erfolgen, wenn der allenthalben für tüchtig zur Erlan-

hung desselben erkannte Bewerber zum Bürger oder Nachbar ausgenommen ust.

8. 116.

Vor Ertheilung des Meisterrechtes muß nachgewiesen werden können:
y) die geyörige Erlernung des Handwerkec durch den Lehrbrief, aus dessen Datum sich

ogleich ergiebt, ob die vorgeschriebenen Gesellenjahre verstrichen sind.
Ob aucländische unzünstige Lehrlinge al Gesellen, oder ausländische ungünftige Gesellen als
Reister angenommen werden können, das wird den Special-Innungé-Artikeln öberlassen.

Bey denjenigen Inländern aber, welche bis zur Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesetes
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in einem Theile des Großherzogthumes lernten, oder arbeiteken, wo keine Zünfte bisher
bestanden, soll ein von der Obrigkeit beglaubtes Zeugniß des Lehrmeisters über die Erler-

nung des Handwerkes und das gute Verhalten des Leyrlings, ingleichen des Arbeitsmei-

sters über das ssttliche Betragen des Gesellen außlangen.

b) Die Wanderschaft, so weic solche durch die besonderen Artikel der Zunft erforderlich
keine Dispensation erlangt worden ist, durch das Wanderbuch, oder

die nach F. vo. die Stelle des letzteren vertretenden Kundschaften und beglaubten

Jeugnisse.
% Die sittliche Besserung von allen denen, welche früher sich eines Vergehens schuldig

gemacht haben, durch glaubhafte Zeugnisse über einen untadelhaften Lebenswandel
während eines, nach der Gattung und Größe de5 Vergehens, alo hinlänglich von der

Zunftobrigkeit zu beurtheilenden Zeitraumes von r. bis Jahren.

Sollte jedoch ein Bewerber zum Meisterrechte ein solches Verbrechen, welches die

im Großherzogthume geltenden Gesetze mit Zuchthause oder Strafarbeitshause ahnden,
begangen haben: so bleibt ec, nach vernommener Meinung der Zunst, dem urtheile der

Zunstobrigkeit überlassen, denselben auf immer zur Gewinnung des Meisterrechtes für un-
fsähig zu erachten.

4) Das erforderliche Vermögen bey solchen Zünften, deren Meister, nach den besonderen
Artikeln, oder Zunftbriesen, oder sonstigen gesetzlichen Vorschriften, ein gewisses Ka-
pital bestben müssen, oder die nach Maßgabe besonderer Umstände von der Landes-

Direction erlangte diesfallssge Diopensation.

cc)Die Volljährigkeit, durch den Tauf= oder Geburtéschein, oder die diesfallsige Dispen-
sation von der nur genannten Behörde.

f) Die erforderliche Geschicklichkeit durch das, nach der Vorschrife der besonderen Zunft-
Artkel, zu fertigende Meisterstück, oder die dort vorgeschriebene Prüfung über Gegen-
stände des Handwerkes, oder der Runst.

Alle übrige ErfordernissezuErlangung des Meisterrechtes, sie mögen auf verjähr-
ten Mißbrauchen, oder Zunft-Artikeln und Briesen beruyen, sind hierdurch gänzlich abge-
schafft.

Dagegen kann aber auch ein in der gegemvärtigen Verordnung nicht auêdrücklich an-
erkannter Grund und namentlich weder die Eigenschaft eineS Meistersohnes, noch der Um-

stand, daß der Bewerber um rac Meisterrecht eine Meisterctochter oder Witwe heprathet,

oder daß er sich auf einem Dorfe niederlassen will, von einem der vorerwähnten Erforder-

nisse befreyen.

ébhl. 7.

Da nach F. 22. der geyenwärtigen Veroro#nung alle Geschlossenheit der Zünfte ausge-
boben werden kann: so wird kunftig nicht leicht der Fau eintreten, daß bey mebreren sich

zugleich um die Meisterschaft bewerbenden Gesellen einer dem andern nachstehen müsse; sollte
dieses jedoch bey noch geschlossen bestehenden Zünften sich ereignen: so soll weder die Zeit
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der ersten Melbung, noch irgend ein anberer Umstanb, sonbern lediglich der Grab der Ge-
schicklichkeit, welche sich bey Fertigung des Meisterstückes, oder der sonstigen Prüfung er-
geben hat, den Vorzug bestimmen. Bey hanz gleicher Geschicklichkeit, entscheidet, das Loos;
der Auögesallene soll aber, wenn nach einem Zeitverlaufe wiederum ein oder mehrere Meister

einrücken können, den Vorzug vor anderen Mitbewerbern haben, welche nicht mit ihm ge-
looset hatien.

5. 118.

Die Muthzeit, oder das sogenannte Muthjahr, wird hierdurch nebst allem, was da-
von abhangt, gänzlich aufgehoben, indem geschicten Bewerbern die Erlangung des Meister-

rechtes eher auf alle Weise zu erleichtern, als zu erschweren, mithin auch aller unnöthige
Jeitverlust dabey abzuschneiden ist.

5. 119.

Eigenmachtig durfen die Zunfte nicht mehrere, oder andere Meisterstucke, als in den

besonderen Zunft-Artikeln vorgeschrieben sind, anordnen; es soll aber alo Grundsah gelten,
daß zum Meisterstück zwar eine oder mebrere der künstlichsten Arbeiten des Handwerkes oder

der Kunst bestimmt werden, jedoch hierzu weder allzu kostbare, noch nutzlose, sondern dem
herrschenden Geschmacke entsprechende und leicht verkäusliche Gegenstände dienen.

5. 120.

Diejenigen, welche bereits das Meisterrecht bey einer inländischen Zunft erlangt haben,
auch solches durch ein Zeugniß der Obrigkeit dieser Zunft bescheinigen, sind, wenn sie ihre
Wohnung in dem Bezirke einer anderen Zunft desselben Handwerkes oder derselben Kunst
nehmen und, was alsdann nothig ist, bey dieser Zunft als Meister eintreten, in der

Regel mit Fertigung eines anderweiten Meisterstuckes zu verschonen.
Kur in gonz besonderen Fällen und bey vorliegenden Gründen, welche die genugsame

Geschicklichkeit deb übertretenden Meisters bezweifeln lassen, ist e5 auf Antrag der Zunfe dem
Ermessen der Obrigkeit überlassen, die Fertigung eines anderweiten schicklichen Meisterstückes

aufzulegen; es bleibt jedoch der eintretende Meister von Erlegung einiger Kosten, welche ssch
auf die Fertigung des MReisterstückes beziehen, durchaus frev.

 . 1.

Das Meisterstück muß, so weit e6 angeht, im Hause des Zunftvorstehers (Obermei-.

sters), oder eines anderen Meisters verfertiger werden, und hat derselbe, soviel als möglich
darauf zu sehen, daß der Gesell (Stückmeister) sich keiner fremden Hülfe dabey bediene.

Die Zunftvorsteher sind jeden Falles nicht bloß berechtiget, sondern auch verbunden,
der Arbeit des Gesellen zuweilen einige Zeit beyzuwohnen, oder auch bev derselben unun-
terbrochen gegenwärtig zu senn, wenn nach der Beschaffenbeit des Meisterstückes solches na-
thig ist, um von der Fähiykeit des Arbeitenden sich zu überzeugen.

Andere Meister dürsen sich dabey nicht einfinden.
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Dle Befsichtlgung und Beurtheilung des Meisterstückes soll nur einmal, wenn dasselbe
vollendet ist, in Gegenwart des obrigkeitlichen Abgeordneten, durch die Zunftvorsteher mit
Zuziehung von noch sechs anderen Reistern und zwar den drey kltesten und den drey jüng-

sten in der Meisterschaft außer den Zunftvorstehern, oder wenn außer diesen nicht noch

sechs Meister in der Zunft seyn sollten, mit Zuziehung sämmtlicher Melster geschehen.
Verordnen die besonderen Artikel der Zunft die Mitwirkung noch anderer sach= und

kunstverständiger Personen oder Behörden bey der Aufgabe und Prüfung des Meisterstückes:

so versteyt sich von selbst die Befolgung der weiteren dießfallsigen Vorschriften.

g. 122.

Das Meisterstück muß entweder ganz angenommen, oder ganz verworfen werden.

Kleine unwesentliche Fehler machen das Meisterstück nicht verwerslich, können aber mit

geringen Geldbußen, die jedoch zusammen nicht über zwen Thaler ansteigen dürfen, nach
Auéspruch und Ermessen der Zunftvorsteher und der übrigen zur Beurtheilung des Meister-

stückes zugezogenen Meister, unter Genehmigung des obrigkeitlichen Abgeordneten, geahndet
werden.

Haupt= und wesentliche Fehler dagegen geben zu erkennen, daß der Arbeiter nicht al-
lenthalben dasjenige weiß, was er als Meister nothwendig wissen und verstehen muß, dur-

fen nicht mit Gelde abgebüßt, sondern müssen der Obrigkeit angezeigt werden, und haben
die Verwerfung des Meisterostückes zur nothwendigen Folge

Der obrigkeitliche Abgeordnete aber soll darauf sehen, daß kein Tadel, welcher aus
Eigensinn, Mißgunst und dergleichen herrührt, zugelassen werde, und die Mängel, wegen

deren das Meisterstück von der Meyrheit der Stimmen verworsen wird, genau zum Proto-

koll nehmen.

## u123.

Will der Stückmelster bey der Entscheidung sich nicht beruhigen: so sind, auf Anord-
nung der Obrigkeit, secho bic acht unparthepische Meister einer andern inländischen Zu:t

desselben Handwerkes, oder derselben Kunst, welche von ihren Vorstehern zu wählen, und
sollte eine zweyte Zunft desselben Handwerkes oder derselben Kunst in dem ganzen Umkange
des Großherzogthumes nicht vorhanden seyn, einige andere sach= und kunstverständige recht-
liche Männer zu einer anderweiten Besichtigung und Beurtheilung des Meisterstückes in Ge-

genwart des obrigkeitlichen Abgeeroneten, zu versammeln, wobey jedoch Kosten und West-
läuftigkeiten soviel, alo nur möglich, vermieden werden sollen.

Wenn nach dem von dem obrigkeitlichen Abgeordneten schriftlich zu verfassenden Gut-

achten der zur anderweiten Beurtheilung berusenen Personen sich sindet, dal früher das
Reisterstück ohne zureichenden Grund verworsen worden ist: so muß oer Stückmeister auf-
genommen werden, die Kosten der zweyten Prüfung aber, sind zur einem Halfte von dem

Stäckmeister, zur andern Hälfte von den Zunftvorstehern und übrigen Meistern, welche den

ersten Aucspruch gethan haben, zu bezahlen. Im entgegengeseten Falle bleibt 76 bey j.i-
ner Abweisung, und er hat sämmtlich Kosien zu bezahlen.
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8. 124.

Jeder abgewiesene Geselle kann sich, sobald er hinreichend sich vervollkommnet zu has
ben glaubt, zum Meisterstuck oder zur Prufung wieder melden; der obrigkeitlichen Beur-
thellung aber blelbt — befundenen Umständen nach — überlassen, zu bestimmen, nach welchem

Zeitverlaufe dieß nur geschehen könne; welche Frist jedoch nicht unter ein Jahr und nicht
über drey Jahre gesetzt werden darf.

#125.

Das fertige Meisterstück verbleibt dem Stackmeister zur beliebigen Versügung-

5. 126.

Derjenige Meister, in dessen Werkstätte das Weisterstück verfertigt wird, welcher viel-
leicht sogar sein Handwerköozeng dazu hergiebt, und hierdurch an seiner eigenen Arbeit auf-
gehalten werden wird, bekömmt zur Entschädigung elnen bis vier Thaler, nach Bestim-

mung der Zunstvorsteher mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Handwerke oder Künste
und der Zeit, welche auf das Reisterstück verwendet worden ist.

Sollte in außerordentlicken Fällen eine höhere Vergutung in Anspruch genommen wer-

den: so tritt die Ermäßigung derselden durch die Zunftobrigkeit ein.

s. 127.

Wer bey Fertigung des Meisterstückes dasjenige, was er entweder allein oder mit

Beyhöülfe anderer sertigen sollen, ganz oder zum Theil durch andere hat fertigen lassen,
wird abgewiesen, er kann sich jedoch, nach Verlauf von drey Jahren, wieder zur Bertigung
des Meisterstückes melden.

Kommt vergleichen Bekrug erst nach der Zelt heraus: so wird er des erlangten Rei-

ster= oder Herrenrechtes vor der Hand wiederum verlustig; es bleibt ihm jedoch ebenfalls
nachqelassen, nach Ablauf von drey Jahren, sich wicoerum von Neuem zu melden und

zu Fertigung eine neuen Mristerstäckes zu erbieten. Derjenige, welcher elne solche betrüg-
liche Hülfe geleistet hat, soll von der ObrigkitmitGesängnißstrafe bis zu vierzehn Taen

belegt, ist er aber ein Meister, ebenfalle seines Meisterrechtes verlusseg erklärt worden.

8. 128.

Der einwerbende Diener oder Geselle ist sowohl dem obrigkeitlichen Abgeordneten, den
Junftvorstehern und den ubrigen Meistern, welche mit seinem Meisterstücke oder seiner Prü-
fung, Mühe und Versäumniß gehabt haben, zur Ergstzlichkeit, als für seine Aufnahme

überhaupt der Zunfttasse, oder einer andern Kauge oder Behörde, das in den besonderen

Artikein seines Handwerkes oder seiner Kunst bestimmte, oder sonst gesehlich verordnete
Quantum zu erleaen schuldig; eo sall ihm aber dageaen ein Mehreres, es sey für Besschei-

gung des Meisternückec, Meisteressen, oder sonst, für wao es wolle, und zwar weder in Natur,
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noch in Gelde, weder von der Zunft, noch von den einzelnen Zunftgenossen, bey Strafe
doppelten Ersahes, etwas abgefordert werden.

Uebrigens soll bey künftiger Revision der besonderen Artikel jeder Zunft darauf ge-
sehen werden, die von neuen Meistern zu entrichtenden Gebühren und Abgaben aller Orten,

soviel möglich, gleichförmig zu halten, und, wo lich ein Uebermaß sindet, die Ansäte nach
Villigkeit zu ermäßigen.

6. 120.

Wer nun den in allen obstehenden Punkten enthaltenen Vorschriften Genüge geleistet

hat, soll vor versammelter Zunft, nach vorgängigem, dem Zunstvorsteher zu leistenden
Haudgeläbnh, daßer den Vorschriften dieser alllemeinen Zunftordnung sowohl, alé den

besonderen Artikeln der Zunft sich gemäß halten wolle, ohne weilern Anstand mitteist Ein-

tragung in das Meisterbuch zum Mitmeister und Zunstgenossen angenommen wereen und

ist dann sofort zum Genuß und zur Ausübung aller Rechte und Freyheiten eined Meisters

und Zunftgenossen zuzulasse n.
Eintragung in das Meisterbuch geschieht von dem obrigkeitlichen Abgeordneten

mit Bemerkung deo Vor= und Zunamens, des Geburtsortes, des Alters, des Tagec der
Aufnahme, der Lehr= und Wanderzeit, öoder der diesfallsigenDispensation, der Verfertigung
des Meisterstuckec und dec Betrages der gezahlten Gebühren.

 30.

Lein Handwerker oder Künstler kann bey einer inländischen Zunft bas Meisterreche
erwerben, weniger noch dasselbe ausüben, wenn er nicht im Lande seinen Wohnsitz hat, und
sich darin wesentlich aushält. Eben so geht das schon erworbene Meisterrecht verloren, wenn

der Mcister seinen Wohnsih außerhalb den Grenzen des Großherzogthumes ausschlägt. Nur
aus besonderen Gründen bleibt es der Landcs-Direction vorbehalten, in dem einen, wie in

dem andern Falle, eine Ausnahme, nach Befinden, mit Einschränkungen, auohusprechen.

. 13.

Derjenige, welcher auf sein Meisterrecht frepwillig und ohne daß er sich in einem Falle
befindet, welcher den Verlust des Meisterrechtes für immer nach sich zieht, Verzicht leistet,
kann zwar wieder eintreten; er muß aber alle seit seinem Austritte sänig gewordenen

Zunstbeyträge nachzahlen und das Jungmeisteramt von Neuem, bis ein anderer nach ihm

einrückt, übernehmen auch bey noch geschlossenen Znften so lange warten, bis eine Mel-
seersele erledigt wDer h- uetritt wird vermuthet, wenn ein Meister uber zwey Jahre abwe-

send ist, und während der Zeit die gewöhnlichen Beyträge nicht einsendete.

. 132.

Das Reisterrecht geht verloren:
1) durch jede die Ehrlosigkeit mit sich führende Strafe;
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2) wenn ein Meister durch richterlichen Spruch des Diebstahls fur ubersuhrt geachtet
wir

3) * ein Neister der Veruntrauung der ihm im Gewerbe anvertrauten Gegenstände,

deren Werth sey so unbedeutend, als er wolle, zum drittenmale überführt worden ist;

4) durch Begehung einer solchen Handiung in Giderbafachen, worauf der Verlust des
Meisterrechtec aucdrücklich geseblich angedrohet ist; auchek5) beharrliche Widerspenstigkeit eine# Meisterc wider die Berchte der Obrigkeit in Ge-

werboösachen, besonders in Ansehung der schádlichen, oder betrügerischen Bereitung, oder
Absehung von Lebensmitteln, mit Ausstobung auc der Zunst, wenn dieser Nachtheil

dem Schuldigen auf den Wiederholungofall au#drucklich angedrohet worden war, ge-
ahndet werden.

II. Von den Perhältnissen der Meister untker sich und gegen drikte

Personen.

#4133.

Jeder Meister, oder Herr darf sein Handwerk, oder seine Kunst in der Art und in

dem Umsange auöuben, in welchem es die Bestimmungen der §§. 13. und 14. gestatten, und

ist in dem Bezirke seiner Zunftberechtiget, allen und icben Personen, die nicht auf dem Grunde
gleicher Zunftberechtigung, oder der in den 68. 18. 19. 20. und 21. enthaltenenVerordnungen

und vorbehaltenen besonderen Vergleichungen, zur Verfertigung, oder zum Verkauf solcher
Gegenstände, worauf sich sein Zunft-Verbietungsrecht erstreckt, befugt sind, solches durch die
Obrigkeit verbieten zu lassen.

g. 134.

Unbefugte Verfertiger, oder Verkäufer von solchen Arbeiten und Waaren, worauf sich
das Verbiecungsrecht der Meister einer Zunft erstreckt (Pfuscher und Stöhrer) sind von

derObrigkelt ihrer, an dem Orte, wo sie betreten werden, befindlichen, Waaren

und ihreo ——–.. vorbehältlich jedoch jeder Strasmilderung nach Maßgabe der Um-
ständeund dec Werthes der Waaren, oder deo Arbeirezeuge5 verlustig zu erklren, und
fäut die eine Halste * hinweggenommenen Gegenstände, oder des Werthes derselben der

Zunfkkasse, die andere Hälfte der Obrigkeit anheim. Eiaenmachtigt Pfuscher und Stoh-
rer aufzutreiben, blelbt jedoch den Zunften durchaus verboten, sie haben vielmehr jeder-
zeit die Hülse der Obrigkeie nachzusuchen.

. 135.

e Gegenstande, von denen es nach Maßgabe der besonderen Zunft-Urtikel, oder
Brie preifeihn ist, für welche von mehreren Zünfeensiegehören, bleiben ieden zalles

den Meistern dieser mehreren. Süntze gemeinschaftlich uberlassen. Abch soll bey im Bau-
wesen arbeitenden Handwerkern das nicht ails Stöhrung angesehen werden, wenn ein in ei-

nem scemden Hause, oder überhaupt außerhalb seiner Werkstätte, elwas arbeltender Ham-
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werker, wegen eben sich darbietender Gelegenheit zur Erleichterung des Bauenden, Kleinig-
keiten, die eigentlich in ein anderes Handwerk mit einschlagen, aber keinen vollen Tag Ar-

beit erfordern, gleich mit verfertigt.

. 136.

Ein jeder Meister oder Herr soll von den zu einer Arbeit erhaltenen Zuthaten nichts

entwenden, versetzen, oder sonst verbringen, bey Buße, nach Verball#niß der Umstände, des

doppelten bis vierfachen Werthes des Entwendeten, nach dem Kauspreise gerechnet, zur
Zunftkasse, außer der vollständigsten Entschädigung des Bevortheilten und mit Vorbehalc

der sonstigen, nuch Umständen eintretenden gesehlichen Bestrafung.
Auch muß der Meisier dahin sehen, daß ein Gleiches von seinen Leuten beobachtet

werde, wie er denn für selbige in Hinsicht des Ersaßes des entwendeten Materials widri-

genfalls zu haften schuldig ist.

g. 137.

Wenn ein Meister bestellte Arbeit nicht zur rechten Zeit fertigt: so ist der Besteller

sie späterhin anzunehmen nicht verbunden; vielmehr berecheiger, demselben die Arbeit aufzu-
sagen, oder wegzunehmen und sie einem andern Meister zu übergeben, ohne daß letzterer

sich veren Annahme weigern, oder deshalb bey der Innung einen Nachtheil zu besorgen

haben dürfe. Auch darf sich bey Strafe kein Meister weigern, von auswäte her verschrie-
bene Sachen vollends in Stand zu setzen und einzurichten, oder auczubessern, bey ange-

messener Geldbuße, oder nach Befinden Gefängnißstrafe. Der säumige Meister muß öbri-

geno dem Herrn, oder Besteller der Arbeit den durch die Säumniß entstandenen Schaden

vergüten.

. 1338.

Derjenige Meister, welcher eine Arbeit verdirbt, oder nicht tüchtig herstellt, so daß sie
entweder gar nicht, oder wenigstens nicht auf die erforderliche Weise gebraucht werden

kann, muß dieselbe entweder selbst behalten und dem Besteller den Werth des dazu gelie-

ferten Materials vollsiändig erseben, oder diesen, wenn er sich damit begnägt, wenigstens
entschädigen und wird überdieß von der Obrigkeit mit angemessener Geldbuße belegt.

bäßt derselbe Meister dergleichen sich mehrmals zu Schulden kommen: so kann er des

Meisterrechtes verlustig erkannt werden.

9. 130.

Weder einzelne Zunftgenossen, noch ganze Zünfte sollen dieienigen, so bey ihnen ar-
beiten lassen, oder von ihnen kaufen, im Preise übersehen, viel weniger durch heimliche
Abrede und Verbindungen die Arbeiten auf gewisse Preise sesislellen, oder diejenigen ihres
Mittelc, welche unter selbigen verkaufen, für anstößig halten, oder zu bestrafen sich un-

terfangen.
Hatte ine solche unerlaubte Verabredung wirklich Statt gesunden: so soll dieselbe den-
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noch auf keine Weise einige Verbindlichkelt wirken, vielmehr die Zunft, welche dergleichen
getroffen hat, nach Verhaltniß der Zahl der T eilnehmer und der besondern Beschaffen-

heit und des Belanges des Vergehens, in eine Strafe von zehn bis funfzig Thaler

genommen werden
Von dieser Strafe erhalt ein Drittheil die Obrigkeit, ein Drittheil die Armenkasse des

Ortes, wo die Zunft ihren Sitz hat, und ein Drittheil derjenige, welcher die Sache der

Obrigkeit angezeigt hat.

8. 140.

Kein Meister soll des andern Arbeit zur Ungebuhr tabeln, oder berabsehen, noch
durch andere unerlaubte und ungeziemende Mittel Arbeit und Nayrung entziehen; wer da-

wider handelt, soll jedes Mahl, nach Besinden der Umstände, von der Obrigkrik in eine

Strafe von einem bis fünf Thaler genommen werden. Es verstehet sich jedoch von selost,
daß es jedem Meister frey sieher, durch grosiiere Wohlfeilheit, so wie durch größere Vollkom-
menheit der Waare und Arbeit eb dem andern auf alle Weise zuvor zu khun, durch wel-

chen lobencwerthen Wetteifer nur das Publikum gewinnen und der Zweck der Zunftein-
richtung selbst gesordert werden kann.

##

Ob es gleich jedem Meister frey stehet, an seinem Wohnorte die von ihm gefertigten.
Arbeiten so wohl, als diejenigen Waaren, mit welchen ihm außerdem zu handeln, nach den
Bestimmungen der besonderen Zunft-Artikel, erlaubt ist, im offenen Laden, oder sonst feil
zu halten: so darf solches Feilhalten doch nicht in mehreren Häusern, oder sonst auf meh.
reten Stellen zugleich Statt finben; es sey denn, daß in den besonderen Artikeln einer,
oder der andern Zunft, dieserhalb etwas Anderes verordnet wurde.

An das Haus, worin des Meisters Werkstätte sich besindet, ist jedoch der feile Ver-
kauf seiner Arbelten und Waaren nicht gebunden; auch verstehet es sich von selbst, daß die

Veroronung dieses §. auf Wochen= und Jahrmärkte, so lande die Narktsceyhest dauert,
nicht zu beziehen ist.

8. 142.

Kein Meisler soll dem andern dessen Diener, Gesellen, oder Gesinde, weder selbst, noch
durch andere, abspensti) machen, bey angemessener Geldbuße.

Ist ein Meister mit bestellter Arbeit überhäuft, und reichen dazu seine eigenen Gesel-
len nicht aus: so hat er zu deren Förderung zu allererst einen armen, oder sonst Arbeitolo--

sen Meister zu Hülfe zu nehmen. Soltte ihm vieß aber aus Neid oder Mißgunft versagt
werden: so hat er die Obrigken hierüber anzurusen und von dieser abhelsliche Naße zu
erwarten. Will er dazu einen Diener oder Gesellen aus einer andern Werkstätte, nach Be-

sprechung, und mit Zufriedenlieit des Meisters desselben, welche nicht fehlen darf, entlehnen:
so muß er dieses jede Mahl bey dem Dbermeister melden, auch, so bald ein fremder Diener

oder Gesell einwandert und Arbeit nehmen will, und ihn unter den dergleichen suchenden



658

Meistern die Reihe trifft, den Einwandernden nehmen und den entlehnten an dessen vorie
gen Meister zurück geben, wenn nicht dieser es zufrieden ist, den Neueingewanderten dafür
anzunehmen.

143.

Zur Vermeidung alles Diebstahles und Unterschleises soll kein Meister von bes andern

Diener, Gesellen, oder Gesinde, etwas von Waaren, Materialien, oder Werkzeug, welche

zu derselben Kunst oder demselben Handwerke gehören, bey zehn Thaler Strafe kaufen.

#. 144

Stirbt ein Meister, oder eines Meisters Frau, oder Witwe: so sollen sich ben Zünf-
ten, wo solches hergebracht, die jungeren Meister des unentgeldlichen Tragens der Leiche
nicht entziehen, und jeder, der dazu bestellt ist, und nicht entweder selbst erscheint, oder
einen andern Mitmeister an seine Stelle schickt, soll einen Thaler zur Zunftkasse, als

Strase, erlegen.

III. Zon den Meisters-Witwen.

4 145.

Eines Meisters Witwe darf, so lange sie ihren Wiewenstand nicht verändert, das
Handwerk, oder die Kunst ihres verstorbenen Ehemannes fortsehen, in so fern hierin nicht
die besonderen Artikel einzelner Zünfte etwas Anderes verordnen. Sie genießt alle Rechte

der Reister, jedoch ohne Theilnahme an den verschiedenen Aemtern in der Zunst und an

den Zunftversammlungen, auch mit Ausschluß des Rechtes, behrlinge zu halten.
Dagegen liegen einer solchen Witwe auch alle Verbindlichkeiten eines Meisters ob, in

so sern es nicht solche sind, die sich auf Rechte beziehen, von deren Theilnahme die
Witwen, wie nur gedacht, aucgenommen sind, oder die, ihrer Natur nach, von einer Frau

nicht gefordert werden können; auch hat eine Witwe die gewöhnlichen Beyträge zur Zunft-
kasse nur zur Hälfte zu bezahlen.

Fünfter Absch niktk t.

Von den obrigkeitlichen Abgeordneten, den Junftvorste-
hern, den Zunftversammlungen und Beschlüssen und den

Zunftkassen.

1. Von den obrigkeitlichen Abgeordneten.

#246.

Jeder Zunft soll von der derselben zunächst vorgeseten Obrigkelt entweder aus der
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lebtern Mitte, oder anderen geachteten, unterrichteten, in den Geschäften nicht unerfahrnen
Männern ein Abgeordneter beygegeben werden. Sollte der außerordentliche Fall eintreten,
daß der Sib der Zunft, die Zunftlade, an einem andern Orte wäre, als an dem, wo

die Zunftobrigkeit ihren Sib hat: so ist von dieser eine der Ortsgerichts-Personen zum
obrigkeitlichen Abgeordneten zu ernennen.

8. 147.

Ein solcher Mann kann zugleich Abgeordneter bey mehreren Zunften, er darf aber nie
selbst Mitglied der Zunft seyn, bey der er die Stelle eines obrigkeitlichen Abgeordneten
versehen soll. Ist er niche schon ein, zu einem öffentlichen Amte verpflichteter Mann:

muß er von der Obrigkeit auf die Befolgung seiner Obliegenheiten besonders verpflichtet
werden.

8. 148.

Die Pflichten und Amtsverrichtungen eines obrigkeitlichen Abgeordneten bestehen außer
den Fällen, wo, nach den besonderen Vorschristen der gegenwärtigen Zunftordnung, seine
Thätigkeit und Mitwirkung besonders verordnet ist, hauptsächlich in Folgendem:

t) es liegt ihm die Erhaltung der gesehlichen Ordnung bey der Zunft und die Aussicht
über das Zunstvermögen ob;

b) er hat die Zunftsiegel und einen Schlüssel zur Zunftlade, wozu der zweyte Schlüssel
in der Hand des Obermeisters ist, in seiner Verwahrung;

c) er hat alle Schriften, welche von, oder im Namen der Gesammtheit der Zunft, aus-

gefertiget werden, ausgenommen Quittungen, mit zu unterschreiben, und es haben
dergleichen Schriften, ohne seine Mitunterschrift, keine Gültigkeit und verbindende Kraft;

4) er muß allen Zunftversammlungen beywohnen und ohne seine Gegenwart und Zu-
stimmung ist kein Zunftbeschluß gültig;

We) er soll zur Vermeidung mehrerer Kosten und Weitläuftigkeiten geringfügige Sachen

und Streitigkelten sofort abzuthun, auch einschleichende Mißbrauche abzustellen Macht
haben, so daß nur in dem Falle, wenn sich die Mitglieder der Zunfe hierunter nicht
weisen lassen wollen, dergleichen Sachen der Obrigkeit anzuzeigen sind.

. 10.

An Gebühren für alle seine Bemühungen und Dienstleistungen hat er uschts zu bezie-
hen, alc was in den besonderen Artikeln der Zunft bestimmt, oder sonst dem Herkommen

gemäß ist; es sol aber bey Reviston der besonderen Artikel jeder Zunft darauf Bedacht
henommen werden, daß alle jene Gebühren darin genannt und auf ein Gewisses geseht

Uußer den ihm bestimmten Gebühren darf er weder Geschenke, noch irgend eine Be-
wirthung von der Zunft annehmen.



11. Don den Zunftvorstehern-

5. 150.

Jede Zunft soll zu Vorstehern einen Obermeister (ersten Zunftvorsteher) und je nach-
dem sie weniger oder mehr Mitglieder zählt, oder soust die Geschäfte es erfordern, ei-
nen oder zwey Boysiher haben.

5. 181.

Die Wahl dieser Zunstvorsteher geschieht von den versammelten Meistern durch Mehr-

Heit der Stimmen, und wird, auf vorgängige Anzeige, von der Sanstobrigkeis bestätigec.
Fallen einer Stimmengleichheit bey der Wahl entscheidetd

Der Gewählte darf nur aus erheblichen und krachpewiesenen zaoe die Annahme

des Amtes ableynen.

g. 1532.

Außer den Verrichtungen, biie K gerescholt ober vorzugsweise dem erlien
Junsiworsther nach den befond Vorschriften der gegenwärtigen Zunftordnung, obliegen,
oder wozu sie besondere 8 verpflichten, bestehen ihre Amtspflichten und Wirkr
sü#t 1aupisschlihh in Folgendem:

n) see haben, unter Genehmigung des obrigkeltlichen Abgeordneten, die Versammlung der
Zunft anzuordnen, darin den Vorsitz zu führen, den Gegenstand der Berathung vor-
zutragen, die S#mmen zu sammeln, und für die Ausführung des Beschlossenen zu

sorgen; .

b) sie haben über die Gerechtsame der Zunft, die Frderung der Nahrung der Meisler
und die Ausbildung des Gewerbes sorgsältig zu wa

) sie üben die nächst aufsehende Gewalt in der 5umire s, indem sie auf diejenigen

Zunftgenossen, wider iwanhe wegen Betrugs mit Handwerksgegenständen, Verdacht ent-
stehet, eln. wachsames Auge halen, dieselben warnen und, fallo dieses fruchtlos bliebe,
der Obrigkeit Aamhnn, auch mit sreundlicher Ermahnung diesenigen, wel he etwa ihr
Handwerk, oder ihre Kunft, durch schuchte Arbeic, oder auf andere Weise vernachlas-
sigen, oder aber sich anderen Unordnungen und Iusschweisungen überlassen und ibre

Hllichten als Hausväter und Bürger hintansetzen sollten, auf den Weg der Befserung
zu leiten suchen;

q) sie vertreten die Zunst in und außer Gerichte, und sind in Prozeg-Sachen der Zunft,
für dieselbe zu handeln, jedes Mahl und in allen Stäcken, ohne Weiteres, vollkommen

legieimirt, wenn sie durch ein Zeugniß der Zunstobrigkelt nachweisen können, daß der.
Zunft die Führung des Prozessec gestattetse

e#e) in Ansehung der Verwaltung des Zun (wernsnense wirken sic zwar im Allgemeinen

gemeinschaftlich; dem ersten Vorsteher (Obermeister) liegt aber incbesendere die An-
weisung aller Ausgaben auf die Zunflkasse ob, urd er ist für alle auf seine Anweie
sung erfolgten ungeböhrlschen Auögaben verantwortlich.
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Der Öbermeister bewahrt auch die Zunftlade, oder dasjenige verschlossene Behält-
niß auf, in welcher sich alle die Zunft, ihre Gerechtsame und Besihungen angehenden
Urkunden und Briesschaften, als: Zunfebriefe, oder Artikel, Lehrlings-Gesellen= und
Meisterbücher, Protokolle, Schuldverbriesungen, Erwerbsurkunden, Rechnungen, obrig-
keitliche Verfügungen, Bescheide 2c., besinden und hat den zweyten Schlüssel dazu in
seiner Verwahrung.

4.) In allen Verrichtungen, die dem Obermeister ausschließlich obliegen, kritt, wenn dieser

verhindert ist, der erste Beysiter, und, falls auch dieser abgehalten sepn sollte, der
zweyte Beysiger mit gleicher Verantwortlschkeit ein.

Dieses indet insbesondere auch hinsichtlich der Anweisung vorkommender Ausgaben
aus der Zunstkasse Statt, und muß regelmäßig bey allen Zahlungen geschehen, welche
der Obermeister selbst etwa aus der Zunstkasse zu empfangen hat.“

s. 133.

Das Amt der Zunstvorsteher dauert in der Regel und, falls nicht die besanderen Zunft-
Artikel etwas Anderet bestimmen, ein Jahr.

K. 154

Bey der Wahl der Junftvorsteher soll vorzüglich auf geschickte und durch Ordnung
und Fleiß sich augzeichnende Meister gesehen werden. Meister, die im Militair stehen,
sind wegen lhrer Dlenstverhätenisse von den Vorsteherämtern frey. Auch darf in der Regel
kein Meister zum Obermeister, oder Beysitzer gewählt werden, der nicht an dem Drte, wo

die Zunft ihren Sih hat, wohnhaft ist; der Obermeister mit der Lade muß immer an die-

sem Orte wohnhaft seyn.

5. 135.

Ueber die in der Zunftlade befindlichen Gegenstände soll ein Verzeichniß doppelt gefer:
tiget und fortgeführt werden, wovon das eine Exemplar in der Zunstlade bleibt, das an-
dere der obrigkeicliche Abgeordnete aufbewahrt.

Alle zehn Jahre, oder noch früher, wenn es nsthig I#t, können die Zunftladen durch-
gesehen und daraus, damit kein Mangel an Raum entstehet, diejenigen Papiere, welche, nach
dem Urtheile der Zunfrvorsteher und des obrigkeitiichen Deputirten, mit Zustimmung der

Mehrheit der übrigen Aeister, einen wesentlichen Nutzen nicht mehr gewá)ren, genommen
werden.

g. 156.

Außer den den Zunftvorstehern in den besonderen Zunftbriesen und Artikeln zugewie-

lenen Gebühren für einige der ihnen obliegenden Dienstvertihtungen dürfen dieselben, bey
Strafe des vierfachen Ersages, eiwao Mehreref niczt sordern, oder annehmen.

Bey Geschiften ausserhalb ihrsjo Wohnortes erhalten sie zwar billigmäßige besondere.
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Vergütungen, die jedoch nicht über einen Thaler und acht Groschen fär Tag und
Nacht zu bestimmen sind.

5. 157.

Alle Zunftgenossen sind den Zunftvorstehern, wenn sie ihr Amt verrichten, Achtung

ubdig und diese können jedes ungebührliche Betragen wider sie, als solche, der Obrig-
eit angeigen, welche dergleichen mit verhältnißmäßiger Geldbuße zu belegen hat, außer

und neben der geseblichen Strafe für wirkliche, wortliche, oder gar thätliche Injurien „welche
in geeigneten Füällen, wie sich von selbst verstehet, besonders vorbehalten bleibt.

6. 1 S

Derjenice Reister, welcher zuletzt in die Zunft aufgenommen worden ist (Jungmeister),
musi da, wo eß hergebracht war, und auf andere Weise nicht wohl geschehen kann, so
lange, bis ein anderer Meister nach ihm einrückt, den Zunftvorstehern in Amtésachen zur

Hülfe seyn, namentlich die übrigen an dem Orte, wo die Zunft ihren Sib hat, wohnen-
den Meister zu den angeordneten Zusammenkünften einladen, und in den Zunftversomm-

lungen aufwarten; nur zu Herbeyholen von Bedürfnissen über die Straße ist er nicht ver-

pflichtet.

8. 159.

Bey starken Zunften ist es nachgelassen, die Dienstverrichtungen ded Jungmeisters
durch die zwey iungsten Meister versehen zu lassen.

s. 160.

Ist der Jungmeister durch Krankheit, oder andere hinreichend entschuldigende Hinder-
nisse abgehalten, sein Amt zu verrichten: so tritt der zunächst vor ihm stehende Meister für
ihn ein.

K. 161.

Diejenigen Meister, welche nicht an dem Orte wohnen, wo die Zunfe ihren Sib hat,
sind von dem Jungmeister-Amte frey.

Meister, welche früher schon bey einer inländischen Zunft Meister waren und unfrey-
willig, namentlich wegen neuer Abgrenzungen der Zunftbezirke, zu einer andern Zunft überkreten

müssen, sind, weil sie nach Maßgabe des Alters ihrer Meisterschaft in die Relhe der Mei-
ster treten, das Jungmeister-Amt nur dann zu übernehmen gehalten, wenn sie hiernach

wirklich die letten sind.

9. 162.

Der Jungmeister ist, zur Vergeltung seiner Muhe und seines Versaumnisses, von den ge-

wöhnlichen Zunftbeyträgen frey, und genießt ubrigens die dem Jungmeister bey Meisteraufnah-
men und sonst in den Zunftbriefen bestimmten Gebuhren.



III. Don den Zunftversammlungen und Beschlüssem

1. 163.

Die Zunftgenossen oder Meister kommen regelmaßig zu den bey jeder Zunft hergebrach-
ten und in den besonderen Zunftbriefen bestimmten Zeiten zusammen. Außerordentliche Ver-
sammlungen sollen, um Zeitverlust zu vermeiden, möglichst unterlassen werden und können nur

in sehr dringenden Fällen Statt sinden. Inso fern aber die Zunstvorsteher dergleichen fur nothig
erachten, haben sie solches, mit Bemerkung der Gründe und des Gegenstandes, dem obrig-

keittichen Abgeordneten anzuzelgen, welcher das Gesuch der Dbrigkeit vorträgt, worauf von
derselben Kostenfrey die Genehmigung, oder Verwerfung des Gesuches erfolgt.,

5. 164.

Eine ordentliche Versammlung der Zunft soll zum Mindesten jährlich Ein Mahl statt sinden.

(. 165.

Alle Zunftversammlungen müssen an dem Ortegehalten werden, wo die Zunft ihren
Sitz hat (die bade sich befindet.)

#.-766.

Die ordentlichen Zusammenkünfte, deren Tage genau bestimmt seyn müssen, werden
den Zunftgenossen nicht besonders angesagt; zu außerordentlichen müssen dieselben, und zwar
wenigstens zwey Tage zuvor, eingeladen werden.

s. 167.

Sämmtliche Meister sind verbunden, so wohl zu den ordentlichen, als zu den außer-
ordentlichen — gehörig angesagten — Versammlungen der Zunft, zur gesebten Stunde, sich

einzusinden. Welcher Meister zu spät und nach bereits eröffneter Versammlung sich einfindet,
oder, ohne vorher dem Obermeister eine erhebliche Ursache des Wegbleibens angezeigt zu haben,
ganz auöbleibt, muß eine Geldstrafe erlegen, deren Betrag in den einzelnen Innungs-Ur#ikela
schon bestimmt worden ist, oder, iprem Zwecke gemäß, noch bestimmt werden wird.

8. 168.

Die außerhalb des Ortes, wo die Zunft ihren Sih hat, wohnenden Meister sind jedoch
mur zu einer der ordentlichen Versammlungen in jedem Jahre, zu den ausserordentlichen
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aber, in der Regel, zu erscheinen nicht verpflichtet; jasiewerden zu lehteren gar nicht einge-
laden, weil durch solche Ladungen zu viel Beschwernisse und Kostenaufwand verursacht wer-
den würden.

5. 169.

Diese an anderen Orten wehnenden zu einer außerorbentlichen Versammlung der Zunft
nicht geladenen Meistet sindnun zwar an das, was in derselben von den im Orte wohnenden
Meist rn, welche für solche augerbrdenlh= Versammlungen einen versassungsmáßigen Aus-
schuß bilden, beschlossen wurde, in so sein es nur die Zunft beschlicßen konnte, ebenfalls ge-
bunden; es sollen aber dagegen, auch ohne die allerhöchste Noth, in ausserordentlichen Ver-
sammlungen solche Gegenständ, welche auf die Zunfteinrichtung selbst und das Zunftvermögen
einen wesentlichen bleibenden Einfluß haben, niemals zum Vortrag kommen und beschlossen
werden.

4. °

Sollte es von der Obrigkeit in ganz besonderen Fällen für nokhwendig erachtet werden,
auch den au5wärts wohnenden Meistern eine außerordentliche Zunftversammlung ansagen zu
lassen: so verstehet es sich von selbst, daß alsd unn dieselben zu erscheinen verbunden sind, und

im Falle ihres zu spaten Erscheinené, oder Ausbleibens, in die oben geordnete Strafse verfallen.

5. 171.

In der Zunftversammlung mussen die Aunftgenossen, der Reihe nach, wie sie Meister

geworden sind, sigen und nach dieser Reihe auch ihre Meinung mit Bescheidenheit vor-
tragen.

 177.

Gelage dürfen bey den Zunftversammlungen aict Statt finden; zwar bleibt es den
Meistern unverwehrt, sich, nach aufgehobener Versammlung, mit Speise und Trank in Ord-
nung und Müßigkeit zu erfreuen, jedoch darf zu dem diesfallsigen Aufwande auo der Zunfét-

kasse nichts genommen werden; auch muß es jedem frep stehen, ob er Tgeil nehmen wil,
oder nicht.

# 173.

Jeder Meister, welcher in der Versammlung zu Zanke Veranlassung giebk, unanstän-

dige Reden föhrt, oder, ohne hinreichende Swischuspun, vor Auspebung der Versammlung
weggeht, sollineineBußevonzwen bisachtGroschengenommen werden, auß##erundmit
Vorbehalt der für wirkliche Ilarin, 4% eaneeh Ercesse, sich hebührenden gelehlichen
Strafe.
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5. 174.

Eine der ordentlichen Verfammlungen in jedem Jahre und zwar blelenlge, zu welcher

auch alle auswärts wohnenden Melster der Zunft zu erscheinen verpflichtet sind, ist als
Hauptversammlung anzusehen, in welcher vorzüglich über den Justand der Cesellenkasse,
dle Zahl der im vergangenen Jahre aufgenommenen und locgesprochenen Lehrlinge und der-

cleichen Nachricht erkheilt, die Wahl der Zunstvorsteher und dec Rechnungöführers vorge-
nommen, die Rechnung des abgebenden Rechnungoführers den versammelten Meistern, wel-
che dagegen Erinnerungen zu machen befugt sind, mitgetheilt, die Zunftlade dem neuen

Obermeister öberliefert und sonst die wichtigsten Gegenstände der Zunst und des Gewerdes
verhandelt werden.

8. 175.

Im Allgemeinen darf in den Zunftversammlungen nur über eigentliche Zunftangelegen-
helten berathschlagt, nichts, was gegenwärtiger Zunftordnung, den poligeylichen oder anderen
Geseben, oder obrigkeitlichen Verfügungen zuwider, oder dem gemeinen Besten nachthellig
ist, beschlossen, auch den Zunftgenossen keine ungebührliche Lasten aufgebürdet werden. L4#-
gen jedoch Gründe vor, neue gesetliche Bestimmungen in Beziehung auf die Gewerbsver-

hältnisse und Zunfteinrichtungen, oder Abänoerung der bestehenden zu wünschen; so verstehet
es sich von selbst, daß eine Besprechung darüber, zum Behuf eines Vortrages und einer
Vorstellung an die Obrigkeit, unverwehrt is.

5. 176.

Die nicht erschienenen Mitglieder sind zu allem dem, was durch wenigstens zwey Dritt-
theile der versammelten Zunftgenossen beschlossen worden ist, in so fern es die Zunft beschließen
konnte, verpflichtet, und kömmt es hierbey darauf nicht an, in welchem Verhaltnisse die Zahl
der erschienenen zu der der ausgebliebenen Meister stehet, wenn nur bey außerordentlichen Zu-

sammenkünften die oben 4. 100. und 170. bestimmte Ladung der Meister erfolgt ist.

+. 777.

Die Beschlösse der Zunst werden von dem obrigkeitlichen Abgeordneten niederge-

schrieben.
# 278.

Diejenigen Beschlülse, gegen welche derselbe Einspruch gethan hak, sollen nicht zur
Ausführung kommen,bevor sie nicht der Obrigkeit vorgetragen worden sind, und von die-
ser die Genehmigung schriftlich erfolgt ist.

8. 179.

Schuldverschreibungen der Zünste, oder auch unverbrieste, einer Zunft gemachte Dar-
leihungen, ingleichen Verußerungen, oder Verpfändungen des Zunstvermögens, sind ohne
obrigkeitliche Genehmigung nichtig-
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In wichtigen Fällen haben die Zunftobrigkeiten die bey thnen gesuchte Genehmigung,
nur nach eingeholter Einwilligung der Landes-Direction, zu ertheilen, oyne deren auodrück-

liche, und nur erst nach vorgängiger genauer Sachprüfung auo zusprechende Erlaubniß, auch
keine Zunft einen Prozeß ansangen, oder sich in einen solchen einlassen varf.

8. 180.

Nicht minder sollen die Zünste sich alles Brleswechsels mit anderen, so wohl in-- als
ausländischen Zunften, ingleichen der Abschickung einiger aus ihrem Mictel an eine andere

Zunst, bey zwanzig Thaler Strase enthalten.
Wenn aber Falle sich ereigneten, wo dergleichen zu thun nothwendig wäre, soll es

dem odrigkeitlichen Abgeordneten vorher gemeldet, die abzusendende Schrist zur Einsicht
und Mitunterschrift vorgelegt und von ihm, nach Befinden, auf vorgängige Anfrage bey der
Obrigkeit, das Weitere verfügt werden. Wie denn auch dem obrigkettlichen Abgeordneten

von dem Obermeister alle Schreiben, so an die Zunft einlaufen, unerbrochen einzuhändi-
gen sind.

Zunftvorsteher, welche dem entgegen hand ln, sind, nach Befinden, mit auêdrücklicher
Geld= oder Gefängnißstrase zu belegen.

5. 181.

Den Zunften bleibt es nachlassen, um gute Ordnung, Anstand und Sittlichkeit unter
sich zu erhalten und zu befordern, als worauf dieselben, als ehrenvolle Gesellschaften im

Staate, vorzüglich zu sehen haben, solche Handlungen eines Mütmeisters, welche dem entge-
gen laufen, sey es vor versammelter Zunft, oder sonst, mit einer Geldbuße bic zu acht Gre-

schen zu belegen, inslesondere auch die in der gegenwärtigen Zunstordnung au##-esprochenen,
und nicht aucdrücklich zum Erkenntniß der Obrigkeit aucgeseten Strasbestimmungen, bis zu

der Hôhe ven acht Groschen, unter Genehmigung des obrigleitlichen Abgeordneten, zur

Anwendung zu bringen.
e übrige Straffälle aber ind nothwendig der Obrigkeit zur Unkersuchung und Enk-

scheidung anzuzeigen.
Schlechterdings verboten ist es auch den Zünsten, solche Vegehungen oder Unterlas-

sungen, die weder die gute Ordnung, noch Anstand und Sittlichkeit beleidigen, und wodurch
nur ein Verstoß gegen leere, zwecklose, oder veroltete Formen, oder gegen mißbréuchtscht

Handwerksgewohnheiten gesonden werden knnte, auf irgend eine Wesse zu rügen; es ha-

ben vlelmehr diejeulven, so sich dessen untersangen wücden, nachdrückliche Strase zu er-
warten.

Iv. Von den Zunstkassen.

g. 182.

Der Hauptzweck der Zunstkasse ist Bestreitung: .

»du-AusgabenindmnothwendigkuAngelegmhkitendetslmfkj
b) der Anstalten und Einrichtungen zum Nuhen des Gewerbes;
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c) der Unterstuhung kranker Gesellen in der 5. go. vorgetzeichneten Mase; auch konnen

d) verarmte Meister, ingleichen Meisterswitwen und Kinder daraus unterstäht werden.

5. 183.

Auf Zehrungen der Zunftgenossen soll aus der Zunftkasse durchaus nichtsé verwendet

werden. Derjenige Zunftvorsteher, der eine Anweisung auf dergleichen Zehrungskosten auf
die Zunfekasse geben würde, hat derselben den doppelten Betrag zu ersetzen, und unterliegt
noch besonderer Beslrasung durch die Obrigkeit.

8. 184.

In die Zunstkasse fließen:

a) die der Zunft cgebhrenden Antheile an den von Lehrlingen und Meistern zu entrich-
tenden Gebühren;

b) die der — zukommenden Geldbußen und deren Antheile;

) die Einnahme von dem vorhandenen Zunftvermögen;

d) die Beytrége, welche die Meister zur Zunftkasse entrichten.

K u138.

Die ordenklichen Beykräge der Meister zur Zunstkasse bleiben bey jeder Zunft, bis auf

weltere Bestimmung, in den besonderen Zunft-Artikeln, so wie sie vergebracht sind, unver-
a#ndert, so wohl in Ansehung des Geldbeytrages, als der Entrichtungsgzeiten

Naßerordenkliche Anlagen für besondere Nochfälle mag die Zunft, unter Einwilligung
des obrigke'slichen Abgeordneten, durch einen Zunftschluß festseben.

Beschlüsse wegen Erhöhun) der ordentlichen Beytrage sind nicht eher gültig, und dür-
sen nicht zur Ausfährung gebracht werden, bis sie der Obrigkeit vorgetragen worden sind,
und deren Bestätigung erhalten haben.

8. 186.

Die auf den Dorfern wohnenden Meister solcher Zünste, welche keinen Gesellen hallen
dürfen, entrichten nur die Hälfte der jäyrlichen Beyträge in die Zunfkkasse.

éK. 187.
Zur Zunftkasse wird aus der Mitte der Meister eln besonderer Rechnungsföhrer ge-

wählt, welcher alle Einnahme zu empfangen, alle Ausgabe-Posten aus uzahlen, ond über
Einnahme und Ausgabe richtige, nach den verschiedenen Kapiteln der Einnahme, so wie der
Ausgabe, georduete Jahrcérechnung abzutegen hae.

7 188.

In die Nechnungstöind alle Elnnahme, Hosten, welche in dem Rechnungsjahre geféalg
warden, auszunehme, wenn auch vielleicht die ein-, oder die andere, nicht wieklich eingegan-
hen seyn sollte, welche soichen Falles in Rest geführt wersen muß.
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Alle ulcht ganz feststehenden Ausgabe-Posten bedürsen besonderer Anweisung und Autorl-
sation des Obermeisters, oder dessen stellvertretenden Bepsitzers, und werden ohne diese dem

Rechnungeführer nicht passirt.

5 189.

Bey der Wahl des Rechnungôfährers soll vorzüglich auf strenge, Ordnung liebende,
wo möglich, ansessige Meister geseyen werden

Auch der Jungmeister, ingleichen der die Gesellenkasse verwaltende Melster, können zu

Rechnungführern gewöhlt werden.

Der (Pechnungestberr muß aber an dem Orte wohnen, wo die Zunft ihren Sih hat.
darf sich keiner, auf den die Watrt gefallen ist, ohne völlig erhebliche Gründe, der

Uebernahne der Rechnungsführung entzieh
Das Amt des Rechnungsföhrers ahterte in der Regel ein Jahr, wenn sich nicht eln Mel-

sterfindet, dasselbe auf längere Zeit freywillig ubernimmt.
Die Wahl des Rechnungsfuhrers ist, wie die der Zunftvorsteher, von der Obrigkeit zu

bestätigen.

190.

Ob für die Bemöhungen bey der Rechnungsfährung,so wie für die Fertigung, dem

Kechnungsführer eine billigmäßige Vergütung auösgesetzt werden solle, bleibt jeder unft
für beständig festzusetzen überlassen; es darf jedoch eine solche Vergütung nicht über einen
Groschen von jedem Thaler der jährlichen Ausgabe bestimmet werden.

5. 191.

Die Jahreö-Zunftrechnung grd in der (. 174. erwähnten ordentlichen Versammlung.
der Zunft vorgelegt, Post für Post geprüfe, und, in der Regel, nach den gemachten Erinne-
rungen und gefaßten Beschlüssen, sofortabgeändert und von dem obrikeitlichen Abgeordne-

ten sastsfeirt, auch sodann der Obrigkeit zur Einsicht überreicht.
6bleibt jedoch der Obrigkeit vorbehalten, bey Ktarken und wohlhabenden Zünften,

bey en die jährliche Rechnungseinnahme und Ausgabe lehr. bekrächtlich ist, nach ihrem
Ermessen sich die Justisication der Rechnung vorzubehalten, in welchem Falle ihr dieselbe
mit den von der versammelten Zunst bey Vorlegung der Rechnung gemachten Erinnerungen

öbergeben werden.

Nach erfolgter Justisication, oder dach denommener Einsicht der Rechnung, wird dieselbe
zur Niederlegung in die Zunftlade abgegeb

Der Rechnunggfuhrer erhalt uber Ergebniß der justificirten Rechnung gehorige
Quittung.

o es hergebracht ist, daß die d-n bey der houptoersammtung nur vor-gelesen —8 durchgegangen wird, mag #es auch ferner daben ewenden, die Justification
aber ersolgt, wie vorbemerkt, entweder durch den obrigkeitlIchen Abgeordneten, oder van
der Doligteit selbst, an Amtsstelle
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. 192.

Da nach Obigem die Obrigkeit auch von solchen Rechnungen, die von ihr nicht selbst
justisieirt worden, durch Auêhändigung derselben Kenntniß erhält: so muß sie diese dazu
benuben, um, wenn aus der Rechnung sich vermuthen läßt, daß entweder zu leicht, oder
au umständlich daben . Werke gegangen wird, oder, wenn Unordnungen und Ungebuhrnisse

daraus hervor gehen, durch Belehrung und Jurechtweisung ihres zur Zunft Abgeordneten,
oder sonst, nach Erfordern der Umstände, abhelsliche Maße zu geben.

8. 193.

Dem Rechnungsfuhrer ist unbenommen, wenn sich der bare Geldvorrath in der Kasse
bedeutend angehauft hat, und nicht sobald“ zu verwenden ist, dasjenige, was er zu de

laufenden AusSgaben uscht bedarf, in der Zunftlade niederzulegen. Falls ein solcher Vor-

rath über funfzig Thaler beträgt, ist er, und sind die Junfworsteye welche sich sleißig
darnach zu erkundigen haben, sogar verpflichtet, zu dieser Niederlegong.

Der Rechnungöführer erhält über dergleichen niedergelegte *8 von dem Obermeie

ster einen Empfangschein, und giebt dagegen eine Quittung an die Zunstlade, wenn er Gel-

der auv derselben erhält.
Ueber die in der Zunstlade niedergelegten und wiederum aus derselben an den Rech-

nungsführer ausgezahlten, oder sonst angelegten und verwendeken Gelder, die jedoch alle in

der Rechnung erscheinen massen, ist bey der Lade ein besonderes Buchzu sühren, worin
jede eingetragene Einnahme= und Ausgabe-Post durch die Meneniauntrrshant des jedesma-

ligen Obermeisiers und des obrigkeitlichen Abgeordneten beglaubiget wird.

d. 194.

Zu Anlegung etwa gemachter Ersparnisse ist die obrigkeitliche Genehmigung erforderlich.

Anha ng.
Won der Kaufmanunschafe.

. 195.

An solchen Orten, wo die Kaufmannschaft eine Zuuft bildet, hat es hierbey sein Be-
wenden.

. 196.
Jede solche Zunft soll aus ihrer Mitte zwey Vorsteher haben, von welchen jährlich einer

neu gewählt wird.

F. 107.

Zum vehrling darf kein Knabe angenommen werden, welcher nicht hinreichenden Unter-
ticht im Rechnen uno Schreiben und usere dem Kausmann nuplichen Kenntnissen genossen hat.

198.

Keinem Lehrlinge darf früher ein Lehrbrief ertheilt werden, als bis er ein Zeugniß seiner

Phigkeit vorgelegt hat. Er soll zu dem Ende durch die Vorsleher und einen andern bewähr-
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ten Kenner der kaufmännischen Rechenkunst, über die zur glaubhaften Buchsührung nsthigen

Kenntnisse, streng geprüft werden. Erklären diese iyn für unsähig: so muß untersucht werden,
ob davon auf seinen bLehrherrn die Schuld falle, weil alsdann lebterer von der Obrigkeit zur

Erstattung eines Theiles, auch wohl des ganzen Lehrgeldes, angewiesen werden kann.

. u10.

r der Aufnahme in die Kaufmannschaft soll jeder einen brnngemöfigen LehrbriefF#sinper, oder sich, nach Maßgabe des vorstehenden H.,prüfen la

. 200.

Für die Versammlungen, die Beschlüsse und die Kasseverwaltong gelten die §. K. 163. bic
194., auch sollen die übrigen, in der gegenwärtigen allgemeinen Zunftordnung für die Hand-

werker und Künstler enthaltenen Bestimmungen, so weit sie auf die Kaufleute passen, und die
Zunftbriefe der lezteren, in so weit diese durch die Zunftordnung nicht abgeaudert sind, von den
Kaufleuten befolgt werden.

201.

Die gegenwärtige Zunftordnung u zum Druck befördert werden, und es sind alle und

jede Zünfte des Landes verbunden, ein Eremplar davon in der Zunftlade niederzulegen.
Nicht minder soll jeder neue Meister sich selbst ein Eremplar eigenthumlich verschaffen,
auch ist jeder Herber gsvater verppßichtet, die fremden einwandernden und in Arbeit treten-
den Gesellen oder Diener anzuweisen, sich vorzüalich mit dem dritten Abschnitte, „von

„den Handwerkégesellen“ bekannt zu machen und ihn zu dem Ende denselben zur

Dorchlesung vorzulegen.
Urkundlich haben Wir dieses Geseb, der Verfassung gemäß, vollzogen und mit Unsrem

Großherzeglichen Insiegel bedruden lassen.

So geschehen Weimar den röten May 1821.

Im Namen und Auftrag Unsres Herrn Vaters, Gnaden.

(L. S.) LCarl Friedrich, Erbgroßherzog.
C. W. Freyh. v. Fritsch. Freyh. v.Gersdorff. Dr. Schweiter.

vdt. Erst Möller.

Geset
über die Innungen und Zünfte

und die Beobachtung allgemeiner
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